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Partnern vorliegenden Geodaten oder – soweit möglich – der direkte Zugriff auf Kopien 
dieser Geodaten nutzergerecht unterstützt werden. 

• Erfassungsfunktion für Metadaten 
Für GDI-Partner, die keinen eigenen dezentralen Metadatenkatalog betreiben, soll zur 
Förderung der Ziele der GDI-BW über das Geoportal eine Möglichkeit zur Erfassung und 
Führung von Metadaten zu Geodaten und Geodatendiensten geschaffen werden (vgl. Nr. 
6.3.4.1). 

• Sonstige Funktionen 
Das Geoportal kann in späteren Ausbaustufen weitergehende GDI-relevante Funktionen 
für spezielle Nutzergruppen und GDI-Partner nach Bedarf zur Verfügung stellen. 

Das Geoportal Baden-Württemberg wird derzeit entsprechend der von der AG Geoportal BW 
erarbeiteten und vom Begleitausschuss GDI-BW am 13.02.2009 beschlossenen Konzeption 
Geoportal BW [GDI-BW/KG 2009] vom LGL unter der fachlichen Verantwortung des GDI-
Kompetenzzentrums aufgebaut. 

6.3.3.2 Sonstige Geoanwendungen 

Die Geodaten des Datenangebots der GDI-BW werden auch über sonstige Geoanwendun-
gen zugänglich gemacht. Dabei handelt es sich um sonstige mit Geofunktionalitäten ausges-
tattete Portale, spezielle geobezogene Fachanwendungen (z.B. Web-GIS-Applikationen) und 
einfache browserbasierte Anwendungen (z. B. frei verfügbare Viewer), die über die Geoda-
tendienste an die GDI-BW angeschlossen werden.  

Die sonstigen Portale dienen wie das Geoportal Baden-Württemberg in der Regel der einfa-
chen Information, Auskunft und Präsentation. Dabei sind zu unterscheiden: 

• Fachportale 
Die für die einzelne Fachsicht jeweils relevanten Geodaten werden in Fachportalen 
zusammen mit den einschlägigen Sachdaten in einem fachspezifischen Kontext prä-
sentiert. Landesweite geobezogene Fachportale sind z. B. das Geobasisdatenportal 
(LGL-Shop) des LGL (www.lgl-bw.de), das Portal Umwelt-BW (www.umwelt-bw.de) 
oder das Geowissenschaftliche Portal des LGRB (www.lgrb.uni-freiburg.de). 

• Lokale und regionale Portale                                                         _ 
Darüber hinaus wird das Datenangebot der GDI-BW über andere lokale und regiona-
le Portale mit Geofunktionalitäten zugänglich gemacht. Diese Portale bieten im We-
sentlichen die auf den Bereich einer Gemeinde, eines Landkreises oder einer Region 
beschränkten Geodaten. In diesem Zusammenhang spielt auch die Initiative „Geo-
service-DE“ des Deutschen Städtetags eine Rolle, ein Geoportal für Städte und Ge-
meinden zu entwickeln, der sich die einzelnen Kommunen freiwillig anschließen kön-
nen. Dabei sollen als Projektpartner der Deutsche Landkreistag und der Deutsche 
Städte- und Gemeindebund beteiligt werden. 

• Bundesweite und europäische Portale                                                      _ 
Die Geodaten aus Baden-Württemberg werden auch in die bundesweiten und euro-
päischen Portale, z.B. das geplante Geoportal Deutschland (Geoportal-DE), das 
Geoportal des Bundes (www.geoportal.bund.de) oder das INSPIRE-Geoportal der 
EU (www.inspire-geoportal.eu) eingebunden.  

Über das Geoportal Baden-Württemberg wird eine Verlinkung auf die anderen Portale ange-
boten. Dabei sollen die Nutzer nicht vorrangig zu anderen Portalen geführt werden, sondern 
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einen zentralen Zugang zu den dezentral vorgehaltenen Geodaten und Geodatendiensten 
der GDI-BW erhalten. 

Für konkrete Aufgaben einer Fachverwaltung oder eines Nutzers mit erweiterten fachlichen 
Ansprüchen können die Geodaten der GDI-BW über die Geodatendienste in Fachverfahren 
integrierte Fachanwendungen eingebunden werden, die über speziell für die jeweilige Auf-
gabe angepasste Geofunktionalitäten verfügen. In der Fachanwendung können die Geoda-
ten zusammen mit den Sachdaten erfasst, umfassend weiterverarbeitet, fachlich analysiert 
und professionell präsentiert werden. 

6.3.4 Zentrale Kataloge und Register 

Auf der Datenebene sind der Metadatenkatalog GDI-BW und zentrale Register als Basis-
komponenten der GDI-BW aufzubauen und zu betreiben. 

6.3.4.1 Metadatenkatalog GDI-BW 

Der Metadatenkatalog GDI-BW ist die Grundlage für die Suche nach Geoinformationsres-
sourcen in der GDI-BW, insbesondere für die Suchfunktionen des Geoportals Baden-
Württemberg.  

Der Metadatenkatalog GDI-BW umfasst  

• die Metadaten zu den Geodaten der Geodatenbasis Baden-Württemberg und des er-
gänzenden Datenangebots der GDI-BW, 

• die Metadaten zu den Geodatendiensten der GDI-BW und  

• die Metadaten zu den Geoanwendungen in der GDI-BW.  

Ihm liegt das vom Begleitausschuss GDI-BW am 26.05.2009 beschlossene Metadatenprofil 
GDI-BW (s.o.) zugrunde. 

Der Metadatenkatalog GDI-BW kann auch innerhalb der existierenden Dateninfrastrukturen 
der Fachverwaltungen des Landes und im kommunalen Bereich Verwendung finden und 
neben dem Geoportal Baden-Württemberg von sonstigen Geoanwendungen in der GDI-BW 
über die spezifizierten Suchdienste genutzt werden. Den übergeordneten Geodateninfra-
strukturen dient er als zentrales Auskunftssystem über die Geodaten und Geodatendienste 
aus Baden-Württemberg, er wird an das Geoportal des Bundes (bzw. den Geodatenkatalog-
DE) angebunden, über diesen erfolgt dann die Verbindung mit dem INSPIRE-Geoportal 
(bzw. den INSPIRE-Metadatenkatalog). 

Für die Erschließung der Geoinformationsressourcen in der GDI-BW nimmt der Metadaten-
katalog GDI-BW eine elementare Rolle ein. An ihn sind hohe Anforderungen hinsichtlich Per-
formanz und Verfügbarkeit zu stellen. Da diese mit einem Zugriff auf die dezentralen Meta-
datenkataloge zur Laufzeit einer Suchanfrage beim derzeitigen Stand der Technik nicht zu-
friedenstellend erfüllt werden können, wird daher für den Metadatenkatalog GDI-BW in der 
vom Begleitausschuss am 13. Februar 2009 beschlossenen Konzeption Geoportal BW [GDI-
BW/KG 2009] eine kombinierte Strategie zur Aktualisierung des zentralen Metadatenkata-
logs verfolgt. 

Die Metadaten werden demzufolge entweder 

• aus dezentralen Metadatenkatalogen der einzelnen GDI-Partner über Suchdienste im 
zentralen Metadatenkatalog GDI-BW zusammengeführt (Harvesting) oder 
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• über eine über das Geoportal zugängliche Erfassungsoberfläche von den GDI-
Partnern dezentral editiert und unmittelbar im zentralen Metadatenkatalog GDI-BW 
geführt (Hosting). 

 
Abb. 6-7: Harvesting und Hosting für den Metadatenkatalog GDI-BW und dessen Benutzung 

Im Rahmen des Harvestings erfolgt die Anbindung der dezentralen Metadatenkataloge über 
die im Rahmen der GDI-DE auf Grundlage der INSPIRE-Vorgaben spezifizierten Suchdiens-
te, denen der CSW-Standard zugrunde liegt. Für die Aktualisierung der Metadaten im Meta-
datenkatalog GDI-BW werden in Abstimmung mit den Betreibern der dezentralen Metada-
tenkataloge kurzperiodische Harvestingzyklen eingerichtet. 

Mit dem Angebot des Hostings wird den GDI-Partnern, die aus technischen, personellen 
oder finanziellen Gründen keinen eigenen dezentralen Metadatenkatalog betreiben und so-
mit keine Metadatensätze über Suchdienste abgeben können, die Möglichkeit eröffnet, ihre 
Metadaten zu ihren Geodaten, Geodatendiensten und Geoanwendungen unmittelbar im 
zentralen Metadatenkatalog GDI-BW zu erfassen, zu führen und bereitzustellen. Für das 
Hosting der Metadaten ist der Abschluss einer Vereinbarung zwischen dem GDI-Partner und 
dem LGL als Betreiber des Geoportals notwendig. Das Hosting von Metadaten wird im Sinne 
der Förderung des Aufbaus der GDI-BW grundsätzlich kostenlos angeboten. 

Der Metadatenkatalog GDI-BW wird derzeit vom LGL unter der fachlichen Verantwortung 
des GDI-Kompetenzzentrums im engen Zusammenhang mit dem Geoportal Baden-
Württemberg aufgebaut. 

6.3.4.2 Zentrale Register  

Zur Bereitstellung übergreifend erforderlicher Informationen (ergänzend zu den eigentlichen 
Geodaten und Metadaten) bedarf es in der GDI-BW des Aufbaus einer Registry mit geeigne-
ten zentralen Registern, die über Registry-Dienste an die Geodateninfrastruktur angebunden 
werden und für die webbasierte Erfassungsmöglichkeiten vorzusehen sind. Die den Regis-
tern zugrunde liegende Datenbanken müssen für unterschiedliche Verwendungen geeignet 
sein. Die Inhalte der Register sollen je nach Eigenart der Daten interaktiv vom Menschen als 
auch maschinell von Diensten und Anwendungen lesbar, interpretierbar und auswertbar 
sein. 

Inhalte zentraler Register für die GDI-BW können aus heutiger Sicht u.a. sein: 

• Führung der Dokumentation der Geodatenbasis Baden-Württemberg, ggf. mit 

o Beschreibung von Objektarten („Objektartenkatalog“),  

o Dokumentation von Datenmodellen, 
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• Führung von Darstellungsregeln für deren Visualisierung („Signaturenkatalog“), 

• Führung von Begrifflichkeiten und Bezeichnungen in Glossaren, Thesauri und Fea-
ture Concept Dictionaries, 

• Nachweis von Geodatenanbietern und Geodatennutzern einschließlich Zuständigkei-
ten und Zugriffsberechtigungen, 

• Führung von Angaben über verfügbare Geoinformationsressourcen, die nicht in de-
ren Metadaten enthalten sind, aber für den Betrieb der GDI-BW erforderlich sind, 

• Führung der Topologie dezentraler Metadatenkataloge,  

• Verwaltung eindeutiger Objektidentifikatoren und Namensräume (OIDs), 

• Standardisierte Nutzungsbedingungen für Geoinformationsressourcen. 

Dabei hat die Nutzung übergeordneter (auf nationaler oder europäischer Ebene gepflegter) 
Register, soweit diese für die Erfordernisse der GDI-BW ausreichend sind, Vorrang vor lan-
desspezifischen Eigenentwicklungen. So soll hinsichtlich von Informationen, die für die gan-
ze GDI-DE relevant sind (z. B. Koordinatenreferenzsysteme, Darstellungsregeln für bundes-
weit einheitliche Präsentationen), in den Portalen und Fachanwendungen unmittelbar auf die 
zentralen Register der GDI-DE (vgl. Modellprojekt „Registry GDI-DE“ [GDI-DE/MPR 2008]) 
zugegriffen werden. 

6.3.5 Zentrales Monitoring  

Für die GDI-BW mit ihren technisch komplexen Komponenten, die in der Zuständigkeit einer 
großen Zahl unterschiedlicher GDI-Partner aufgebaut und betrieben werden, bedarf es der 
Implementierung eines zentralen Monitorings. Das Monitoring umfasst  

• die laufende Überwachung der technischen Funktion der Komponenten und ihres in-
tegralen Zusammenwirkens in der GDI-BW sowie 

• die kontinuierliche Überprüfung der Einhaltung der in der GDI-BW geltenden techni-
schen Spezifikationen (Nr. 6.2.3). 

Das Monitoring dient der Qualitätssicherung der Geodaten, Geodatendienste und Metadaten 
zur Gewährleistung der fach- und stellenübergreifenden Interoperabilität auch über Landes-
grenzen hinweg; es trägt damit auch zur dauerhaften Sicherstellung eines abgestimmten 
Betriebs der Komponenten in der GDI-BW und ihrer fortwährenden Optimierung maßgeblich 
bei. 

Darüber hinaus können die Ergebnisse des Monitorings der Erfüllung von Überwachungs- 
und Berichtspflichten gegenüber der EU, gegenüber dem Lenkungsgremium GDI-DE und 
gegenüber dem Begleitausschuss GDI-BW dienen. Auf Grundlage der Ergebnisse kann der 
Begleitausschuss über die weiteren Maßnahmen zur Fortentwicklung der GDI-BW entschei-
den. 

Speziell die Überwachungs- und Berichtspflichten gegenüber der EU sind in den INSPIRE-
Durchführungsbestimmungen zur Überwachung und Berichterstattung ausführlich geregelt. 
Die Angaben der Überwachung sind von den nationalen Anlaufstellen der Mitgliedsstaaten 
jährlich, erstmals zum 15. Mai 2010, der EU-Kommission vorzulegen und zugleich im Inter-
net zu veröffentlichen. Alle drei Jahre, erstmals zum 15. Mai 2010, haben die Mitgliedsstaa-
ten auf Grundlage dieser Angaben ausführliche Berichte einzureichen (Art. 21 Abs. 2 und 3 
INSPIRE-RL). Im Einzelnen werden für die Überwachung und Berichterstattung dezidierte 
Angaben u.a. zur Existenz von Geodaten, Metadaten und Geodatendiensten, zur Einhaltung 
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der INSPIRE-Spezifikationen, zum Nutzungsgrad der Dienste sowie zu den Nutzungsbe-
schränkungen verlangt. Die Überwachung und Berichterstattung für INSPIRE wird gemäß 
der Verwaltungsvereinbarung GDI-DE vom Lenkungsgremium GDI-DE als Nationale Anlauf-
stelle wahrgenommen; auf operativer Ebene obliegt diese Aufgabe der Koordinierungsstelle 
GDI-DE, die sich nach Bedarf der Zuarbeit der GDI-Kontaktstellen bedient7.  

Das zentrale Monitoring für die GDI-BW soll durch eine möglichst automatische Überwa-
chung der einzelnen GDI-Komponenten unter Betriebsbedingungen verschiedene Parameter 
liefern. Sowohl die Basiskomponenten als auch die dezentralen GDI-Komponenten auf Ap-
plikations-, Dienste- und Datenebene sind dem zentralen Monitoring zu unterwerfen: 

• Basiskomponenten der GDI-BW:                                                    _ 
Das Geoportal Baden-Württemberg und die weiteren Basiskomponenten bedürfen ei-
nes umfassenden Monitorings, das die Funktion einschließlich von Qualitätsparametern 
(insbesondere Leistung, Kapazität, Verfügbarkeit) und den Nutzungsgrad nachweist 
und somit zur Gewährleistung eines reibungslosen Betriebs beiträgt, indem z.B. auf 
Systemausfälle zeitnah reagiert werden kann. 

• Dezentrale GDI-Komponenten:                                                                    _ 
Die dezentral bereitgestellten Geoinformationsressourcen werden dem Monitoring un-
ter Berücksichtigung der o. g. INSPIRE-Durchführungsbestimmungen unterzogen. Da-
bei wird die Einhaltung der technischen Spezifikationen geprüft und insbesondere die 
Dienste hinsichtlich ausgewählter Qualitätsparameter (insbesondere Leistung, Kapazi-
tät, Verfügbarkeit) sowie ggf. weiterer mit den GDI-Partnern vereinbarter Kriterien ü-
berwacht. Die Ergebnisse des Monitorings werden an die für den Betrieb der Dienste 
bzw. die Datenführung verantwortlichen GDI-Partner weitergegeben. 

Soweit die notwendigen Angaben nicht oder nur unvollständig über das zentrale Monitoring 
der GDI-Komponenten ermittelt werden können, kann der Vorsitz des Begleitausschusses 
oder in dessen Auftrag das GDI-Kompetenzzentrum von den GDI-Partnern entsprechende 
Auskünfte anfordern. Für die GDI-Partner kann es zur Erteilung der Auskünfte und zur Opti-
mierung des Betriebs ihrer dezentralen GDI-Komponenten auch zweckmäßig sein, dass sie 
für ihre Komponenten ein dezentrales Monitoring implementieren. 

6.3.6 Elektronisches Netzwerk 

Als elektronisches Netzwerk der GDI-BW dient die IT-Netzinfrastruktur der öffentlichen Ver-
waltung in Baden-Württemberg, insbesondere bestehend aus dem Landesverwaltungsnetz 
(LVN), dem Kommunalen Verwaltungsnetz (KVN) und den internen Hausnetzen der jeweili-
gen Institutionen. Sie wird über die von den staatlichen und kommunalen Rechenzentren 
betriebenen zentralen Netzknoten an das Internet angeschlossen. Über das Internet wird 
auch die Verbindung mit allen übrigen GDI-Partnern und sonstigen Nutzern hergestellt sowie 
die Anbindung an die übergeordneten Strukturen von GDI-DE und INSPIRE geschaffen. 

Der Betrieb der IT-Netzinfrastruktur der öffentlichen Verwaltung ist für sämtliche verwaltungs-
internen und -externen Dienstleistungen des E-Governments notwendig und stellt daher kei-
ne explizit in den Bereich der GDI-BW fallende Aufgabe dar. Der für die Geodateninfrastruk-
tur erforderliche Betrieb der elektronischen Netzwerke und der Anschluss der einzelnen GDI-

                                            
7 Inhalt und Umfang der Beiträge der GDI-Kontaktstellen in Bund und Ländern zur Überwachung und Berichter-
stattung im Einzelnen werden noch im Rahmen der GDI-DE geklärt; derzeit wird angestrebt, die Indikatoren für 
das Monitoring weitgehend durch automatische Auswertung technischer Komponenten, z.B. des Geodatenkata-
logs-DE, zu gewinnen. 
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Partner an diese Netze wird daher in dieser Gesamtkonzeption nicht weiter vertieft. 

Dennoch stellt die Geodateninfrastruktur besondere Anforderungen an das Netzwerk, insbe-
sondere: 

• durchgängig vereinbarte und standardkonforme Netzwerkprotokolle, 

• hohe Netzzugangskapazitäten und angemessene Bandbreiten der Netze für den 
gleichzeitigen Transport erheblicher Geodatenmengen über Geodatendienste, 

• hohe Performanz auch bei großen Datenmengen, 

• hohe Verfügbarkeit (Stabilität) der landesweiten Netze durch Gewährleistung einer 
hohen Ausfallsicherheit, 

• flächendeckende Versorgung des Landes mit Breitband-Infrastruktur sowie 

• geeignete Sicherheitsmechanismen, die einen unbefugten Zugriff aus dem Internet 
bzw. die Zerstörung der Geodaten der öffentlichen Verwaltung wirksam verhindern. 

Die für die Netzwerke zuständigen Stellen im Land und im kommunalen Bereich haben da-
her bei der Fortentwicklung der Netze die Anforderungen der Geodateninfrastruktur verstärkt 
zu berücksichtigen. 
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7 Maßnahmenplan der GDI-BW 

Dieses Kapitel enthält den Maßnahmenplan für den abgestimmten Aufbau und Betrieb der 
GDI-BW. Er unterscheidet aufbauend auf den allgemeinen Vorgaben zur Konzeption des 
Maßnahmenplans (Nr. 7.1)  

• Maßnahmen zur Umsetzung der technischen Konzeption mit den definierten GDI-
Komponenten (Nr. 7.2) und  

• Maßnahmen zur weiteren Ausgestaltung der GDI-BW (Nr. 7.3).  

Abschließend werden die zur Realisierung der GDI-Komponenten geeigneten Umsetzungs-
instrumente (Nr. 7.4) benannt. 

Aus dem damit umrissenen Handlungsrahmen leiten sich die konkreten Einzelmaßnahmen 
für die Umsetzung ab, die im Maßnahmenkatalog (Anhang A1) in den Grundzügen beschrie-
ben werden. 

7.1 Zeitliche Vorgaben  
Die GDI-BW muss aufgrund des Umfangs und der Komplexität des Sachverhalts schrittweise 
aufgebaut werden. Bei der Planung und Umsetzung der einzelnen Schritte bedarf es der 
Beachtung der Entwicklungen im Umfeld von INSPIRE und GDI-DE. Die im Rahmen der 
GDI-BW zu ergreifenden Einzelmaßnahmen müssen sich daher an dem im Architekturkon-
zept der GDI-DE aufgestellten Masterplan [GDI-DE/AK 2007] sowie dem INSPIRE-Zeitplan 
orientieren (Abb. 7-1): 

Der Masterplan des Architekturkonzepts GDI-DE beschreibt die zum Aufbau der GDI-DE ab 
2007 geplanten (und teilweise bereits veranlassten) Schritte. Er ist ein offenes Planungs- 
und Informationsinstrument, das die Maßnahmen in der GDI-DE in einen übergreifenden 
Zusammenhang stellt, und gleichzeitig Grundlage für die Einzelmaßnahmen in Bund und 
Ländern, über die jeweils im konkreten Fall unter Einbeziehung der Betroffenen abgestimmt 
wird. 

Der Zeitplan von INSPIRE enthält die geplanten Stufen der auch für den Aufbau der GDI-BW 
rechtlich verbindlichen Bereitstellungs- und Berichtsverpflichtungen nach der INSPIRE-
Richtlinie. Die Zeitvorgaben gehen entweder unmittelbar aus der Richtlinie selbst hervor (z.B. 
Art. 9 – Durchführungsbestimmungen zu Metadaten) oder entstammen dem von der Europä-
ischen Kommission verabschiedeten INSPIRE-Arbeitsprogramm für die Umsetzungsphase 
2007-2009 [EU/INSPIRE-WP 2007]. Teilweise haben sich die ursprünglich vorgesehenen 
Termine nach dem INSPIRE-Zeitplan, insbesondere durch die verzögerte Inkraftsetzung von 
Durchführungsbestimmungen, verschoben (vgl. http://inspire.jrc.ec.europa.eu/ > INSPIRE 
ROADMAP).  
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Abb. 7-1: INSPIRE-Zeitplan, abgeleitet aus der veröffentlichten INSPIRE Roadmap8 

INSPIRE-Vorgaben Umsetzungszeitraum 
nach den Durchführungsbestimmungen zu Metadaten [EU/VOMD 2008] 
Erfassung von INSPIRE-konformen Metadaten zu den Geodaten der 
Themen der Anhänge I und II und den zugehörigen Geodatendiens-
ten 

Bis spätestens 03.12.2010 

Erfassung von INSPIRE-konformen Metadaten zu den Geodaten der 
Themen des Anhangs III und den zugehörigen Geodatendiensten 

Bis spätestens 03.12.2013 

nach den Durchführungsbestimmungen zur Spezifikation der Geodaten 
Bereitstellung INSPIRE-konformer Geodaten der Themen des An-
hangs I, soweit die Geodaten neu gesammelt oder weitgehend 
umstrukturiert werden 

Voraussichtlich  
bis spätestens 12/2012 

Bereitstellung INSPIRE-konformer Geodaten der Themen des An-
hangs I, soweit die Geodaten nicht neu gesammelt oder weitgehend 
umstrukturiert werden 

Voraussichtlich  
bis spätestens 12/2017 

Bereitstellung INSPIRE-konformer Geodaten der Themen der An-
hänge II und III, soweit die Geodaten neu gesammelt oder weitge-
hend umstrukturiert werden 

Voraussichtlich  
bis spätestens 12/2014 

Bereitstellung INSPIRE-konformer Geodaten der Themen der An-
hänge II und III, soweit die Geodaten nicht neu gesammelt oder 
weitgehend umstrukturiert werden 

Voraussichtlich  
bis spätestens 12/2019 

nach den Durchführungsbestimmungen zu den Netzdiensten9 [EU/VOND 2009] 

                                            
8 letzte Veröffentlichung der INSPIRE-Roadmap: 22.07.2009 (http://inspire.jrc.ec.europa.eu/) 
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INSPIRE-Vorgaben Umsetzungszeitraum 

Aufbau von INSPIRE-konformen Suchdiensten zu den Metadaten 

Anfangsbetriebsfähigkeit  
bis spätestens 09.05.2011 
Volle Betriebsfähigkeit 
bis spätestens 09.11.2011 

Aufbau von INSPIRE-konformen Darstellungsdiensten zu den Geo-
daten 

Anfangsbetriebsfähigkeit  
bis spätestens 09.05.2011 
Volle Betriebsfähigkeit 
bis spätestens 09.11.2011 

Aufbau von INSPIRE-konformen Downloaddiensten zu den Geoda-
ten 

Betriebsfähigkeit voraussicht-
lich bis spätestens 06/2012 

Aufbau von INSPIRE-konformen Transformationsdiensten zu den 
Geodaten 

Betriebsfähigkeit voraussicht-
lich bis spätestens 06/2012 

ggf. Aufbau von INSPIRE-konformen Diensten zum Abrufen von 
Geodatendiensten 

Betriebsfähigkeit voraussicht-
lich bis spätestens 12/2014 

nach den Durchführungsbestimmungen zur gemeinsamen Daten- und Dienstenutzung 
Vereinbarung von INSPIRE-konformen Lizenzregelungen mit EU-
Institutionen, die neu abgeschlossen werden 

Voraussichtlich bis spätestens 
01/2011 

Vereinbarung von INSPIRE-konformen Lizenzregelungen mit EU-
Institutionen, wenn bereits Lizenzregelungen bestanden haben 

Voraussichtlich bis spätestens 
01/2013 

nach den Durchführungsbestimmungen zur Überwachung und Berichterstattung [EU/EÜB 2009] 
Vorlage der Überwachungsergebnisse zum vorangegangenen Über-
wachungszeitraum (Kalenderjahr) 

Beginnend ab 15.05.2010, 
danach jährlich zum 15.05. 

Vorlage der Berichte über den vorangegangenen Berichtszeitraum 
(3 Jahre) 

Beginnend ab 15.05.2010, 
danach alle 3 Jahre zum 
15.05. 

Tab. 7-1: INSPIRE-Zeitplan, abgeleitet aus der veröffentlichten INSPIRE Roadmap  

(Die fett gedruckten Termine stehen fest [Durchführungsbestimmungen bereits erlassen],  
die kursiv gedruckten Termine hängen noch vom Zeitpunkt des Erlasses der jeweiligen  
Durchführungsbestimmungen ab [Stand Februar 2010].) 

7.2 Maßnahmen zur Umsetzung der technischen Konzeption 
Die Maßnahmen zur Umsetzung der technischen Konzeption dienen dem Aufbau und an-
schließenden Betrieb von Basiskomponenten und dezentralen GDI-Komponenten. Sie sollen 
im Rahmen der Organisationsstruktur der GDI-BW über die zentralen Akteure aufeinander 
abgestimmt werden, um eine widerspruchsfreie Gesamtlösung für die GDI-BW zu gewähr-
leisten. Dabei sind über die bloße Erfüllung der rechtlichen Vorgaben hinaus grundsätzlich 
alle Maßnahmen auf eine nutzerorientierte Bereitstellung der Geodaten auszurichten. 

Die Umsetzung der technischen Konzeption erfordert insbesondere die nachfolgend darge-
stellten Maßnahmen, welche im Einzelnen im Maßnahmenkatalog (Anhang A1, Nrn. 1 bis 9) 
beschrieben sind. 

                                                                                                                                        
9 Die Verordnung vom 19. Oktober 2009 regelt zunächst nur Such- und Darstellungsdienste; Regelungen zu 
weiteren Netzdiensten werden folgen. 
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7.2.1 Identifizierung und Kategorisierung von Geoinformationsressourcen 

Grundlage sämtlicher Aktivitäten in der GDI-BW sind die in der Zuständigkeit der einzelnen 
GDI-Partner vorhandenen Geodaten, Geodatendienste und Geoanwendungen. Daher müs-
sen diese Geoinformationsressourcen zunächst umfassend identifiziert werden. Die Geoda-
ten müssen in einem weiteren Schritt der Geodatenbasis Baden-Württemberg mit ihren ver-
schiedenen Kategorien bzw. dem ergänzenden Datenangebot zugeordnet werden.  

Verantwortlich für diese Maßnahmen sind die zentralen Akteure der GDI-BW, die von den 
jeweiligen GDI-Partnern unterstützt werden. 

7.2.2 Erfassung, Führung und Bereitstellung von Metadaten 

Für die Erschließung und sachgerechte Nutzung eines vielfältigen Angebots an Geoinforma-
tionsressourcen bedarf es ihrer Beschreibung mit Metadaten. Daher müssen strukturierte 
Metadaten nach Maßgabe des Metadatenprofils GDI-BW erfasst, in Metadatenkatalogen 
geführt und über Suchdienste in spezifizierter Form bereitgestellt werden. Soweit GDI-
Partner für ihre Metadaten nicht unmittelbar den zentralen Metadatenkatalog GDI-BW ver-
wenden, sind dezentrale Metadatenkataloge aufzubauen, zu betreiben und an den Metada-
tenkatalog GDI-BW anzuschließen. 

Verantwortlich für diese Maßnahmen sind die für die jeweiligen Geoinformationsressourcen 
fachlich zuständigen GDI-Partner. 

7.2.3 Führung und Bereitstellung von Geodaten 

Die identifizierten Geodaten müssen gemäß den in der GDI-BW für die Geodaten geltenden 
technischen Spezifikationen (insbesondere unter Berücksichtigung der Vorgaben von 
INSPIRE und GDI-DE) geführt, erforderlichenfalls entsprechend aufbereitet und über Geoda-
tendienste interoperabel bereitgestellt werden. Die Ergebnisse des übergreifenden Geoda-
tenmanagements sind hierbei zu beachten. Dazu gehört auch die Festlegung von geeigne-
ten Zugangs- und Nutzungsbestimmungen unter Maßnahmen zur vereinfachten Nutzung von 
Geoinformationsressourcen (Nr. 7.3.2). 

Verantwortlich für diese Maßnahmen sind die für die jeweiligen Geodaten fachlich zuständi-
gen GDI-Partner. 

7.2.4 Einrichtung eines übergreifenden Geodatenmanagements 

Die nutzergerechte Bereitstellung von Geodaten in der GDI-BW erfordert die Einrichtung 
eines fach- und stellenübergreifenden Geodatenmanagements für den Bereich der öffentli-
chen Verwaltung. Es sind daher unter Berücksichtigung der Vorgaben von INSPIRE und 
GDI-DE insbesondere Maßnahmen zur umfassenden Beschreibung der Geodaten der Geo-
datenbasis Baden-Württemberg mit verschiedenen Beschreibungsinstrumenten zu ergreifen 
und darüber hinaus sukzessive die Spezifizierung und Harmonisierung der Geodaten in se-
mantischer, geometrischer und struktureller Hinsicht sowie die Abstimmung von Visualisie-
rungen voranzutreiben. 

Verantwortlich für die Maßnahmen sind die zentralen Akteure der GDI-BW, erforderlichen-
falls in Abstimmung mit anderen fachlichen Steuerungsgremien.  
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7.2.5 Aufbau und Betrieb von Geodatendiensten und weiteren Netzdiensten 

Die Geodaten sind in der GDI-BW über Geodatendienste gemäß den in der GDI-BW für die 
Geodatendienste geltenden technischen Spezifikationen insbesondere über Darstellungs- 
und Downloaddienste interoperabel bereitzustellen. Weitere im Rahmen der GDI-BW erfor-
derliche Netzdienste sind aufzubauen und zu betreiben. Grundlage ist dabei insbesondere 
das übergreifende Dienstemanagement in der GDI-BW. 

Verantwortlich für den Aufbau und Betrieb der dezentralen Dienste sind die für die jeweiligen 
Geodaten fachlich zuständigen GDI-Partner. Aufbau und Betrieb der Querschnittsdienste in 
der GDI-BW obliegen dem GDI-Kompetenzzentrum im LGL. 

7.2.6 Einrichtung eines übergreifenden Dienstemanagements 

Grundlage des Aufbaus und Betriebs der Geodatendienste und weiteren Netzdienste ist ein 
in Umsetzung der Rahmenbedingungen von INSPIRE und GDI-DE auszugestaltendes über-
greifendes Dienstemanagement. Dieses umfasst die Konzeption einer Dienstearchitektur in 
der GDI-BW, in der die zu implementierenden Dienste im Einzelnen festgelegt, die geltenden 
Dienstespezifikationen abgestimmt und der dezentrale Betrieb von Geodaten- und Netz-
diensten bzw. der zentrale Betrieb von Querschnittsdiensten vereinbart werden. 

Verantwortlich für die Maßnahmen sind die zentralen Akteure der GDI-BW.  

7.2.7 Aufbau und Betrieb von Geoanwendungen 

Als zentraler Zugangsknoten zur GDI-BW mit einem umfassenden landesweiten Angebot an 
Geodaten, Geodatendiensten und Geoanwendungen ist das Geoportal Baden-Württemberg 
aufzubauen und zu betreiben (§ 10 Abs. 2 LGeoZG). Im Übrigen kann das Angebot im Land 
über sonstige Geoanwendungen genutzt werden. 

Verantwortlich für den Aufbau und Betrieb des Geoportals Baden-Württemberg ist das GDI-
Kompetenzzentrum im LGL. Für die sonstigen Geoanwendungen sind die einzelnen GDI-
Partner zuständig. 

7.2.8 Aufbau und Betrieb zentraler Kataloge und Register 

Neben dem Geoportal Baden-Württemberg und den Querschnittsdiensten bedarf es des 
Aufbaus und Betriebs des zentralen Metadatenkatalogs GDI-BW und zentraler Register. 

Verantwortlich für den Aufbau und Betrieb der zentralen Kataloge und Register der GDI-BW 
ist das GDI-Kompetenzzentrum im LGL. 

7.2.9 Einrichtung des zentralen Monitorings 

Für sämtliche im Rahmen der GDI-BW betriebenen GDI-Komponenten ist ein zentrales Mo-
nitoring einzurichten.  

Verantwortlich für das zentrale Monitoring ist das GDI-Kompetenzzentrum im LGL in Ab-
stimmung mit den einzelnen GDI-Partnern. 
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7.3 Maßnahmen zur weiteren Ausgestaltung der GDI-BW 
Für die GDI-BW ist nach Maßgabe der definierten Zielsetzung und der vereinbarten Grund-
sätze – über den Aufbau und Betrieb der in der technischen Konzeption definierten GDI-
Komponenten hinaus – ein erweitertes Bündel an Maßnahmen erforderlich, um die Grundla-
gen und Rahmenbedingungen für die GDI-BW zweckmäßig auszugestalten. Diese rechtli-
chen, fachlichen, technischen, organisatorischen und sonstigen Maßnahmen sind die Vor-
aussetzung für ein ungeachtet der rein technischen Belange gleichermaßen effektives und 
effizientes Funktionieren der GDI-BW in der Praxis. 

Die zur weiteren Ausgestaltung der GDI-BW notwendigen Maßnahmen sollen grundsätzlich 
unter Beteiligung der zentralen Akteure der GDI-BW, insbesondere des Begleitausschusses 
GDI-BW, durchgeführt werden. 

Dazu sind insbesondere die nachfolgend dargestellten Maßnahmen erforderlich, welche im 
Einzelnen im Maßnahmenkatalog (Anhang A1, Nrn. 10 bis 15) beschrieben sind. 

7.3.1 (Fort-) Entwicklung des rechtlichen Rahmens 

Im Zuge der Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie wird mit dem Landesgeodatenzugangsge-
setz (LGeoZG) die wesentliche Rechtsgrundlage für die GDI-BW geschaffen.  

Der rechtliche Rahmen für den Zugang und die Nutzung von konkreten Geodaten als Teil 
von Fachinformationen in der öffentlichen Verwaltung wird darüber hinaus vielfach von fach-
spezifischen Bereitstellungsnormen bestimmt, welche direkt bzw. indirekt die Erfassung, 
Führung und Bereitstellung der Fachinformationen regeln. Als notwendige Voraussetzung 
bzw. zur Unterstützung der durch die GDI-BW bezweckten fach- und stellenübergreifenden 
Nutzung von Geodaten sind die spezifischen Regelungen in den jeweiligen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften bedarfsgerecht fortzuentwickeln10.  

Verantwortlich für die Maßnahmen sind die verfassungsmäßigen Vorschriftengeber bzw. die 
zuständigen Fachressorts. Die Belange der Geodateninfrastruktur werden dabei insbesonde-
re vom MLR als dem für die Koordinierung des Aufbaus der GDI-BW zuständigen Ministeri-
um eingebracht. 

7.3.2 Maßnahmen zur vereinfachten Nutzung von Geoinformationsressourcen 

Die umfassende Nutzung der Geoinformationsressourcen der GDI-BW und damit die tat-
sächliche Aktivierung ihres Informations- und Wertschöpfungspotenzials erfordert eine nach-
haltige Vereinfachung der individuell verschiedenen und in ihrer Gesamtheit komplexen Zu-
gangsbeschränkungen, Nutzungsbestimmungen und Entgeltmodelle. Hinzu kommt die Not-
wendigkeit der Schaffung einer für alle GDI-Partner im Land verbindlichen Geodatenbasis in 
Baden-Württemberg, auf die sich die Nutzer der GDI-BW innerhalb und außerhalb der Ver-
waltung dauerhaft verlässlich stützen können. Mit Vereinbarungen über den fach- und stel-
lenübergreifenden Zugang zu Geoinformationsressourcen verschiedener Herkunft und deren 
gemeinsame Nutzung in der GDI-BW kann dies schrittweise erreicht werden.  

Im staatlichen und kommunalen Bereich soll dies mittels einer fachneutralen Rahmenverein-
barung realisiert werden (vgl. § 3 Abs. 5 LGeoZG, „Vereinbarungen über gemeinsame Nut-
zung, über Zugang und Verwendung [...] mit dem Ziel, Geodaten verschiedener Herkunft 

                                            
10 Beispielhaft sei hier die Änderung bodenschutzrechtlicher, wasserrechtlicher und abfallrechtlicher Vorschriften 
zur Unterstützung des Aufbaus der Geodateninfrastruktur in Zusammenhang mit dem LGeoZG genannt, vgl. Nr. 
2.2.3.3). 
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interoperabel verfügbar zu machen“). Ergänzend sollen die Rahmenbedingungen zur verein-
fachten Nutzung der bei den öffentlichen Stellen vorliegenden Geoinformationsressourcen 
durch andere Stellen (insbesondere der Wirtschaft und Wissenschaft) abgestimmt werden.  

Die Zugangs- und Nutzungsbedingungen in der GDI-BW sind technisch durch ein ganzheitli-
ches digitales Lizenzmanagement mit einem abgestimmten Verfahren zur Zugriffskontrolle 
(Authentifizierung, Autorisierung) zu unterstützen. 

Die Abstimmung der Maßnahmen erfolgt im Bereich der öffentlichen Verwaltung über die im 
Begleitausschuss GDI-BW vertretenen Fachressorts für ihre nachgeordneten Behörden und 
die kommunalen Landesverbände in Vertretung ihrer Mitglieder. Verantwortlich für die tat-
sächliche Umsetzung sind die einzelnen GDI-Partner. 

7.3.3  (Fort-) Entwicklung der GDI-BW zur Geokomponente des E-Governments 

Die GDI-BW vermittelt im Rahmen des E-Governments Baden-Württemberg den für eine 
Vielzahl von Verwaltungsverfahren wichtigen Raumbezug und schafft damit die Vorausset-
zung für ganzheitliche digitale Verwaltungsangebote im Land. Die Geoinformationsressour-
cen der GDI-BW sind daher unter Berücksichtigung der Entwicklungen im Bereich des all-
gemeinen E-Governments schrittweise in digitale Verwaltungsverfahren einzubinden. Umge-
kehrt sind bei der Entwicklung der Verwaltungsverfahren und der Festlegung von  
E-Government-Standards sowie beim Ausbau der IT-Netzinfrastruktur in der öffentlichen 
Verwaltung verstärkt die Erfordernisse der Geodateninfrastruktur zu berücksichtigen. 

Verantwortlich für die Maßnahmen sind die einzelnen GDI-Partner entsprechend der Koordi-
nierung durch die zentralen Akteuren der GDI-BW in Abstimmung mit den zuständigen Stel-
len des E-Governments Baden-Württemberg. 

7.3.4  (Fort-) Entwicklung der Koordinierungsinstrumente 

Voraussetzung für den abgestimmten Aufbau und Betrieb der GDI-BW ist die gelebte Nut-
zung der Organisationsstruktur der GDI-BW und eine weitere (Fort-) Entwicklung geeigneter 
Koordinierungsinstrumente.  

GDI-relevante Informationen aus INSPIRE, GDI-DE und GDI-BW müssen von den zentralen 
Akteuren der GDI-BW kontinuierlich zu allen betroffenen GDI-Partnern im Land gelangen; 
die einzelnen GDI-Partner informieren wiederum die zentralen Akteure laufend über die in 
ihrem Bereich ergriffenen Maßnahmen mit Auswirkungen auf die anderen GDI-Partner. Über 
die fachpolitisch relevanten Maßnahmen berichten die GDI-Partner dem Begleitausschuss 
GDI-BW bei dessen Sitzungen oder in schriftlicher Form; in fachlich-technischen und admi-
nistrativen Belangen berichten die GDI-Partner dem GDI-Kompetenzzentrum. Die an exter-
nen Projekten beteiligten bzw. in übergeordneten Normierungs- und Standardisierungsgre-
mien tätigen GDI-Partner geben ihre Erfahrungen in gleicher Weise über die zentralen Ak-
teure der GDI-BW weiter. Die Mitwirkung baden-württembergischer Vertreter in den Modell-
projekten von GDI-DE und von INSPIRE wird vom GDI-Kompetenzzentrum koordiniert, An-
gelegenheiten mit Auswirkungen auf die Partner der GDI-BW sind erforderlichenfalls über 
den Begleitausschuss bzw. mit dem MLR als Vorsitz vorab abzustimmen. 

Begleitend zur Vernetzung der technischen GDI-Komponenten in der GDI-BW ist über die 
institutionalisierte Informationsweitergabe auf Steuerungsebene auch auf Arbeitsebene ein 
Netzwerk von fachlichen und technischen Ansprechpartnern bei den einzelnen GDI-Partnern 
als weiteres Koordinierungsinstrument zu schaffen. 
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Zur weitergehenden Steuerung eines abgestimmten Aufbaus der GDI-BW sind die von den 
zentralen Akteuren der GDI-BW und den GDI-Partnern anzugehenden Maßnahmen in ein 
GDI-BW-Arbeitsprogramm aufzunehmen. Über dieses Koordinierungsinstrument erfolgt die 
Priorisierung und die Festlegung zusätzlicher Bedingungen zeitnah zur Umsetzung der kon-
kreten Maßnahmen. Das Arbeitsprogramm soll nach Bedarf fortgeschrieben und dem Be-
gleitausschuss GDI-BW vorgelegt werden. 

Verantwortlich für die (Fort-) Entwicklung der Koordinierungsinstrumente sind die zentralen 
Akteure der GDI-BW, die einzelnen GDI-Partner tragen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten zu 
den Maßnahmen bei. 

7.3.5 Öffentlichkeitsarbeit 

Zusätzlich zu den Maßnahmen zur (Fort-) Entwicklung der Koordinierungsinstrumente, das 
die interne Kommunikation und Information innerhalb der Organisation der GDI-BW betrifft, 
bedarf es einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit, um die Ergebnisse der GDI-BW im Land be-
kannt zu machen. Erst dadurch kann eine umfassende Nutzung der Geodaten in Baden-
Württemberg erreicht und die gesamtwirtschaftlich sinnvolle Aktivierung ihres Informations- 
und Wertschöpfungspotenzials wirksam unterstützt werden. Neben singulären öffentlich-
keitswirksamen Maßnahmen kommt dem Geoportal Baden-Württemberg als zentrale Infor-
mations- und Kommunikationsplattform der GDI-BW die tragende Bedeutung zu.  

Die Maßnahmen werden insbesondere vom GDI-Kompetenzzentrum , aber auch von den 
einzelnen GDI-Partnern im Rahmen ihrer Aktivitäten geleistet. 

7.3.6 Qualifizierung von Fachpersonal, Aus- und Fortbildung 

Der Aufbau und Betrieb einer für eine leistungsfähige öffentliche Verwaltung unabdingbaren 
Geodateninfrastruktur erfordert neben einem entsprechenden Mitteleinsatz dauerhaft qualifi-
ziertes Fachpersonal bei den einzelnen GDI-Partnern. Die Qualifikationen müssen durch 
Aus- und Fortbildung der vorhandenen Beschäftigten und – trotz der Sparzwänge in den 
öffentlichen Haushalten – durch Neueinstellung von Nachwuchskräften nachhaltig aufgebaut 
und erhalten werden.  

Im Rahmen der GDI-BW ist die Qualifizierung des Fachpersonals bei den GDI-Partnern so-
wie der Aus- und Fortbildung durch Fortbildungsveranstaltungen und einer Reihe ergänzen-
der Maßnahmen, z. B. im Zusammenwirken mit Hochschulen, Ausbildungsstellen oder Be-
rufsverbänden zu unterstützen. Vor allem das Zusammenwirken von GDI-Partnern und der 
Wissenschaft ist insgesamt für den Aufbau eines innovationsfördernden Umfelds zu Gunsten 
des Wirtschaftsstandorts Baden-Württemberg förderlich. Die GDI-Partner setzen sich dafür 
ein, die Förderung der Geoinformatik zum expliziten Anliegen der Forschungspolitik des 
Landes zu machen. 

Diese Maßnahmen werden i.d.R. vom GDI-Kompetenzzentrum durchgeführt, die einzelnen 
GDI-Partner ergreifen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten entsprechende Maßnahmen. 
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7.4 Umsetzungsinstrumente für die technische Konzeption 
Die beschriebenen Maßnahmen zur Umsetzung der technischen Konzeption werden organi-
satorisch grundsätzlich in Form von GDI-Projekten umgesetzt: 

• GDI-Basisprojekte 
Die grundlegenden Maßnahmen zum Aufbau der GDI-BW, die sich auf alle GDI-
Partner auswirken, werden in GDI-Basisprojekten angegangen. Die Basisprojekte wer-
den vom Begleitausschuss beschlossen und grundsätzlich von GDI-Arbeitsgruppen 
begleitet. In den Arbeitsgruppen können grundsätzlich alle GDI-Partner vertreten sein.  

GDI-Basisprojekte dienen insbesondere der Realisierung der Basiskomponenten der 
GDI-BW. Elementare Maßnahmen wurden im Rahmen des IuK-Vorhabens „Umsetzung 
der Geodateninfrastruktur Baden-Württemberg“ mit den drei Teilprojekten „Gesamtkon-
zeption GDI-BW“, „Geoportal Baden-Württemberg“ und „Metadatenkatalog GDI-BW“ 
angegangen, die jeweils von GDI-Arbeitsgruppen begleitet werden. 

Weitere Basisprojekte zum Aufbau der GDI-BW werden folgen. 

• GDI-Pilotprojekte  
Um die Entwicklung der GDI-BW voranzutreiben und die Umsetzbarkeit einzelner Maß-
nahmen nachzuweisen, können für ausgewählte Themen beispielhafte GDI-
Pilotprojekte nach dem Prinzip „Einige für Alle“ definiert werden. Sie können beispiels-
weise der Entwicklung von Pilotanwendungen zur Erprobung neuer Technologien oder 
zum Nachweis der Interoperabilität grenzüberschreitender Datennutzung durch Einbe-
ziehung von Nachbarländern dienen.  

Die GDI-Pilotprojekte werden von mehreren GDI-Partner(n) durchgeführt. An den Pilot-
projekten können neben GDI-Partnern weitere Beteiligte außerhalb der GDI-BW mitwir-
ken, insbesondere bietet sich die Mitwirkung wissenschaftlicher Institutionen an. Die 
Kosten tragen die Beteiligten i.d.R. selbst. Pilotprojekte werden grundsätzlich vom Be-
gleitausschuss beschlossen und von GDI-Arbeitsgruppen begleitet. Die Ergebnisse der 
Pilotprojekte werden den übrigen GDI-Partnern zur Verfügung gestellt.  

Die Pilotprojekte werden nach Bedarf definiert. Die GDI-Partner können entsprechende 
Projekte im Begleitausschuss vorschlagen. 

• Einzelprojekte der GDI-Partner                                                                  _ 
Im Übrigen werden Maßnahmen, insbesondere die daten- und dienstebezogene Ein-
zelmaßnahmen, von den jeweiligen GDI-Partnern in eigenen Projekten selbständig ge-
plant und umgesetzt. Dazu können sich einzelne GDI-Partner zusammenschließen und 
insbesondere auf die Ergebnisse der Basis- und Pilotprojekte zurückgreifen. Maßnah-
men von übergreifender Bedeutung oder von besonderem Mehrwert für die GDI-BW 
sollen von den GDI-Partnern in Abstimmung mit dem Begleitausschuss durchgeführt 
werden. Diese Projekte können vom GDI-Kompetenzzentrum fachlich begleitet und – je 
nach Bedarf und Eigenart der Maßnahme – koordiniert werden. 

Darüber hinaus beteiligen sich die GDI-Partner an externen GDI-Projekten, über die GDI-
Komponenten geschaffen werden, die wiederum dem Aufbau und Betrieb der GDI-BW zugu-
te kommen: 

• Modellprojekte der GDI-DE                                                           _ 
Die technische Entwicklung der GDI-DE wird im Rahmen von verschiedenen Modell-
projekten vorangetrieben. Baden-Württemberg ist derzeit in die beiden Modellprojekte 
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„Registry GDI-DE“ (über das GDI-Kompetenzzentrum im LGL) und „Schutzgebietsin-
formationen“ (über die LUBW) eingebunden. 

• Grenzüberschreitende Projekte                                                         _ 
Begleitend zur Umsetzung von INSPIRE und weiterer geobezogener Initiativen der EU 
können von den GDI-Partnern Projekte, beispielsweise zur Sicherstellung der grenz-
überschreitenden Datennutzung und zur Harmonisierung von Geodatenbeständen an 
den Grenzen zwischen Mitgliedstaaten, durchgeführt werden.  

• GDI-Projekte Dritter                                                                       _ 
Die GDI-Partner beteiligen sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Interessen an Pro-
jekten Dritter, z.B. an bundesweiten Vorhaben wie Deutschland-Online, Vorhaben 
Geodaten oder an Leitprojekten der GIW-Kommission.  

Die Beteiligung der GDI-Partner an externen Projekten und darüber hinaus die Mitarbeit in 
GDI-relevanten Normungs- und Standardisierungsgremien auf nationaler, europäischer 
und internationaler Ebene ist aus Sicht der GDI-BW wünschenswert. 
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A 1  Maßnahmenkatalog 
Der vorliegende Maßnahmenkatalog beschreibt die zum Aufbau und Betrieb der GDI-BW 
erforderlichen Einzelmaßnahmen als Ausfluss des Maßnahmenplans (Kapitel 7). Der Maß-
nahmenkatalog benennt die nach dem heutigen Kenntnisstand bekannten Einzelmaßnah-
men und wird daher nach Bedarf fortzuschreiben sein. 

A 1.1  Grundsätzliches 
Die nachfolgenden Abschnitte beschreiben in den Grundzügen zusammenfassend die vor-
aussichtlichen Einzelmaßnahmen aus einer übergreifenden Gesamtsicht. 

Die Einzelmaßnahmen sind insbesondere abhängig von den nur begrenzt absehbaren Fort-
schritten in Technik, Normung und Standardisierung, den Entwicklungen bei INSPIRE und 
GDI-DE, den Entwicklungen des E-Governments Baden-Württemberg sowie den finanziellen 
und personellen Ressourcen der GDI-Partner. Ihre Planung und Priorisierung soll daher im 
Rahmen eines GDI- Arbeitsprogramms, das den Maßnahmenkatalog zeitnah zu der Umset-
zung der Einzelmaßnahmen konkretisiert, erfolgen. Das GDI-BW-Arbeitsprogramm als we-
sentliches Koordinierungsinstrument in Ergänzung der vorliegenden Gesamtkonzeption soll 
den vom Begleitausschuss gelenkten Aufbau und Betrieb der GDI-BW unterstützen.  

Die Einzelmaßnahmen werden nachfolgend tabellarisch gegliedert nach folgenden Aspekten 
dargestellt:  

• Maßnahme mit Nummerierung, Bezeichnung und kurzer Erläuterung, 

• Träger der Maßnahme und – ggf. abweichend/zusätzlich – die für die Koordinierung 
der Maßnahme zuständigen Stellen, insbesondere die voraussichtlich betroffenen 
zentralen Akteure der GDI-BW (soweit derzeit bekannt), 

• Abhängigkeiten von anderen Maßnahmen sowie von wichtigen rechtlichen und 
technischen Grundlagen, auf denen die Maßnahme voraussichtlich basieren wird, 

• Umsetzungszeitraum, in dem die Umsetzung voraussichtlich anzugehen ist (Beginn 
der Einzelmaßnahme), dabei wird unterschieden zwischen  

o kurzfristig – innerhalb der nächsten 2 Jahre –,  

o mittelfristig – innerhalb der nächsten 5 Jahre – und  

o längerfristig – Beginn noch nicht absehbar bzw. in später als 5 Jahren. 

Die Reihenfolge und Nummerierung stellen per se keine zeitliche Priorisierung dar; nach 
Maßgabe der jeweiligen Abhängigkeiten können die Maßnahmen sequentiell oder parallel 
angegangen werden.  
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A 1.2  Maßnahmen zur Umsetzung der technischen Konzeption 

Einzelmaßnahme 
Träger  

Koordinierung 
Abhängigkeiten und Grund-
lagen 

Umsetzungs- 
zeitraum 

1   Identifizierung und Kategorisierung von Geoinformationsressourcen 

1-1 
Identifizierung der Geodaten, 
Geodatendienste und Geoan-
wendungen  
in Baden-Württemberg 

Begleitausschuss 

AG Geodaten BW 

Durchführungsbestimmungen 
(Dfb) Datenspezifikationen 
Anhang I und Anhänge II/III 
Konzept NGDB GDI-DE 
 

kurzfristig 
 

1-2 
Kategorisierung der Geodaten 
und zugehöriger Geodaten- 
dienste  
nach Geodatenbasis BW (mit den 
Kategorien INSPIRE Anhänge I, II 
und III, nach NGDB und sonstigen 
Vorgaben zur Geodatenbasis BW) 
und dem ergänzenden Datenange-
bot 

Begleitausschuss 

AG Geodaten BW 

Dfb Datenspezifikationen An-
hang I sowie Anhänge II/III und 
Vorgehen zur Identifizierung in 
der GDI-DE  
Konzept NGDB GDI-DE 

kurzfristig 
voraussichtlich ab 
2010 (Anhang I) 
mittelfristig 
voraussichtlich ab 
2013 (Anhänge 
II/III) 
 

2   Erfassung, Führung und Bereitstellung von Metadaten 

2-1 
Erfassung, Führung und Bereit-
stellung von Metadaten 
zu Geodaten 

GDI-Partner 

AG Geoportal 
(UAG Metadaten) 

Normen und Standards 
INSPIRE-RL und § 7 LGeoZG 
Dfb Metadaten 
Dfb Datenspezifikationen 
Metadatenprofil GDI-BW 
Implementierung des Metada-
tenkatalogs GDI-BW 

kurzfristig 
bis spätestens 
12/2010 
(Anhänge I/II)  
bis spätestens 
12/2013 
(Anhang III) 

2-2 
Erfassung, Führung und Bereit-
stellung von Metadaten 
zu Geodatendiensten 

GDI-Partner 

AG Geoportal 
(UAG Metadaten) 

Normen und Standards 
INSPIRE-RL und § 7 LGeoZG 
Dfb Metadaten 
Metadatenprofil GDI-BW 
Implementierung des Metada-
tenkatalogs GDI-BW 

kurzfristig 
bis spätestens 
12/2010 
(Anhänge I/II)  
bis spätestens 
12/2013 
(Anhang III) 

2-3 
Erfassung, Führung und Bereit-
stellung von Metadaten 
zu Geoanwendungen 

GDI-Partner 

AG Geoportal 
(UAG Metadaten) 

Normen und Standards 
Metadatenprofil GDI-BW 
Implementierung des Metada-
tenkatalogs GDI-BW 

kurzfristig 

2-4 
Aufbau und Betrieb dezentraler 
Metadatenkataloge  
zur Anbindung an den zentralen 
Metadatenkatalog GDI-BW im We-
ge des Harvestings 

GDI-Partner  

AG Geoportal 
(UAG Metadaten) 

Normen und Standards 
§§ 7 und 10 LGeoZG 
Dfb Netzdienste 
nur erforderlich, wenn das An-
gebot zum Hosting im Metada-
tenkatalogs GDI-BW nicht 
wahrgenommen wird 

kurzfristig  
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Einzelmaßnahme 
Träger  

Koordinierung 
Abhängigkeiten und Grund-
lagen 

Umsetzungs- 
zeitraum 

Hinweise: 
− Die Metadaten zu Geodaten und Geodatendiensten, die der INSPIRE-Richtlinie unterliegen, sind entspre-

chend den verbindlich festgelegten Fristen von den jeweils betroffenen GDI-Partnern verpflichtend bereit-
zustellen.  

− Die Metadaten zu den Geodaten, die darüber hinaus zur Geodatenbasis Baden-Württemberg gehören, 
einschließlich der zugehörigen Geodatendienste sind von den einzelnen GDI-Partnern ebenfalls vordring-
lich zu erfassen. Dies gilt auch für Geodaten, wenn sie (noch) nicht über Geodatendienste bereitgestellt 
werden können. 

3   Führung und Bereitstellung von Geodaten 

3-1  
Führung und Bereitstellung der 
Geodaten der Geodatenbasis BW 
in den vorhandenen Datenmodellen 
einschließlich der Festlegung der 
Zugangs- und Nutzungsbestim-
mungen 

GDI-Partner  

AG Geodaten BW 

Normen und Standards 
Stufen 1 und 2 des Konzepts 
NGDB GDI-DE 

kurz-/mittel-/ län-
gerfristig 
 

3-2  
Führung und Bereitstellung der 
Geodaten der Geodatenbasis BW 
in den INSPIRE-/GDI-konformen  
Datenmodellen 
einschließlich der Festlegung der 
Zugangs- und Nutzungsbestim-
mungen 

GDI-Partner  

AG Geodaten BW 

Normen und Standards 
INSPIRE-RL und § 5 LGeoZG 
Dfb Datenspezifikationen An-
hang I und Anhänge II/III 
Dfb Netzdienste 
Stufen 1 und 2 des Konzepts 
NGDB GDI-DE 

kurz-/mittel-/ län-
gerfristig 
Anhang I  
bis spätestens  
ca. 06/2012 (neu / 
restrukturiert) 
bzw.  
ca. 06/2017 (an-
dere) 
Anhang II/III 
bis spätestens  
ca. 12/2014 (neu / 
restrukturiert) 
bzw.  
ca. 12/2019 (an-
dere) 

3-3 
Führung und Bereitstellung des 
ergänzenden Datenangebots der 
GDI-BW in den vorhandenen  
Datenmodellen 
einschließlich der Festlegung der 
Zugangs- und Nutzungsbestim-
mungen 

GDI-Partner  

-- 

 Normen und Standards kurz-/mittel-/ län-
gerfristig 

Hinweise: 
− Das Datenangebot der GDI-BW soll generell in Stufen aufgebaut werden.  
− Nach Art. 7 Abs. 3 der INSPIRE-Richtlinie sollen „alle neu gesammelten bzw. weitgehend umstrukturier-

ten Geodatensätze und die entsprechenden Geodatendienste innerhalb von zwei Jahren“ und „andere 
Geodatensätze und –dienste, die noch in Verwendung stehen, innerhalb von sieben Jahren“ nach Erlass 
der Durchführungsbestimmungen für die Datenspezifikationen verfügbar gemacht werden. 
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Einzelmaßnahme 
Träger  

Koordinierung 
Abhängigkeiten und Grund-
lagen 

Umsetzungs- 
zeitraum 

4   Einrichtung eines übergreifenden Geodatenmanagements 

4-1 
Entwicklung und Pflege des  
Metadatenprofils GDI-BW 
durch kontinuierliche Anpassung an 
übergeordnete Entwicklungen 

GDI-KomZ 

AG Geoportal 
(UAG Metadaten) 

Normen und Standards 
Dfb Metadaten 
Dfb Datenspezifikationen 
weitere Vorgaben von GDI-DE  

kurzfristig  
 
 

4-2 
Abstimmung einer Struktur zur 
Beschreibung der Geodatenbasis 
BW mit verschiedenen Beschrei-
bungsinstrumenten 
− Metadatenbeschreibung  

(siehe Einzelmaßnahme 4-1) 
− Objektartenbeschreibung 
− Datenmodellbeschreibung 
in inhaltlicher, technischer und or-
ganisatorischer Hinsicht  

Begleitausschuss 

AG Geodaten BW 

Normen und Standards 
Bestehende Strukturen für 
Objektartenbeschreibungen 
und Datenmodellbeschreibun-
gen (europa-, bundes- und 
landesweit) 
weitere Vorgaben von 
INSPIRE, GDI-DE und fach-
spezifischen Organisationen 

kurz-/mittelfristig  

4-3 
Beschreibung der Geodatenbasis 
BW mit den jeweiligen Beschrei-
bungsinstrumenten 
in geometrischer, struktureller und 
semantischer Hinsicht  
Metadatenbeschreibung: siehe 
Einzelmaßnahmen 2-1 – 2-3 

Begleitausschuss 

AG Geodaten BW 
 

Normen und Standards 
Bestehende Objektartenbe-
schreibungen und Datenmo-
dellbeschreibungen (europa-, 
bundes- und landesweit) 
weitere Vorgaben von 
INSPIRE, GDI-DE und fach-
spezifischen Organisationen 

mittelfristig  
bzgl. Objektarten-
beschreibung  
längerfristig  
bzgl. Datenmo-
dellbeschreibung  
 

4-4 
Spezifizierung und Harmonisie-
rung der Geodatenbasis BW  
aus fach- und stellenübergreifender 
Sicht in semantischer, geometri-
scher und struktureller Hinsicht / 
Datenmodellierung 

Begleitausschuss 

AG Geodaten BW 

Normen und Standards 
Bestehende Objektartenbe-
schreibungen und Datenmo-
dellbeschreibungen (europa-, 
bundes- und landesweit) 
weitere Vorgaben von 
INSPIRE, GDI-DE und fach-
spezifischen Organisationen  

längerfristig  

4-5 
Spezifizierung und Harmonisie-
rung grenzübergreifender  
Geodaten 
in geometrischer, struktureller und 
semantischer Hinsicht (soweit mög-
lich) 

GDI-Partner in 
Kooperation mit 
den verantwortl. 
Stellen in den 
Nachbarländern 

AG Geodaten BW 

Normen und Standards  
Artikel 10 Abs. 2 INSPIRE-RL 
und § 5 Abs. 4 LGeoZG 
Bestehende Objektartenbe-
schreibungen und Datenmo-
dellbeschreibungen (europa-, 
bundes- und landesweit) 
weitere Vorgaben von 
INSPIRE, GDI-DE und fach-
spezifischen Organisationen 

längerfristig 
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Einzelmaßnahme 
Träger  

Koordinierung 
Abhängigkeiten und Grund-
lagen 

Umsetzungs- 
zeitraum 

4-6 
Abstimmung harmonisierter  
Visualisierungsvorschriften  
zur kombinierbaren Darstellung von 
Geodaten (soweit möglich) 

Begleitausschuss 

AG Geodaten BW 

Normen und Standards  
Bestehende Objektarten- und 
Signaturenkataloge bzw. ver-
gleichbare Verzeichnisse (eu-
ropa-, bundes und landesweit) 
Weitere Vorgaben von 
INSPIRE, GDI-DE und fach-
spezifischen Organisationen 

mittelfristig 

5   Aufbau und Betrieb von Geodatendiensten und weiteren Netzdiensten 

- Geodatendienste 

5-1 
Aufbau und Betrieb von  
Suchdiensten 
für Geodatenthemen nach 
INSPIRE-RL Anhänge I, II und III 
sowie für sonstige Geodaten 

GDI-KomZ  
(für zentralen 
Metadatenkatalog 
GDI-BW) 
GDI-Partner mit 
dezentralen Me-
tadatenkatalogen 

GDI-
Arbeitsgruppe 
unter der Leitung 
des GDI-KomZ 

Normen und Standards  
INSPIRE-RL und § 6 LGeoZG 
Dfb Netzdienste  
Dfb Datenspezifikationen  
Architekturkonzept GDI-DE 
Konzept NGDB GDI-DE 

kurzfristig 
bis spätestens 
11/2011  
(Anhänge I – III) 

5-2 
Aufbau und Betrieb von  
Darstellungsdiensten 
für Geodatenthemen nach 
INSPIRE-RL Anhänge I, II und III 
sowie für sonstige Geodaten 

GDI-Partner 

GDI- Arbeitsgrup-
pe unter der Lei-
tung des GDI-
KomZ 

Normen und Standards  
INSPIRE-RL und § 6 LGeoZG  
Dfb Netzdienste  
Dfb Datenspezifikationen  
Architekturkonzept GDI-DE 
Konzept NGDB GDI-DE 

kurzfristig 
bis spätestens 
11/2011  
(Anhänge I – III)  

5-3 
Aufbau und Betrieb von  
Downloaddiensten 
für Geodatenthemen nach 
INSPIRE-RL Anhänge I, II und III 
sowie für sonstige Geodaten 

GDI-Partner 

GDI- Arbeitsgrup-
pe unter der Lei-
tung des GDI-
KomZ 

Normen und Standards  
INSPIRE-RL und § 6 LGeoZG 
DB Netzdienste  
Dfb Datenspezifikationen 
Architekturkonzept GDI-DE 
Konzept NGDB GDI-DE 

mittelfristig 
bis spätestens  
ca. 06/2012 (An-
hänge I – III) 

5-4  
Aufbau und Betrieb von  
(Schema-) Transformations-
diensten 
für Geodatenthemen nach 
INSPIRE-RL Anhänge I, II und III 
sowie für sonstige Geodaten  
(verpflichtend, wenn Geodaten in 
anderer als der spezifizierten Form 
vorliegen) 

GDI-Partner 

GDI- Arbeitsgrup-
pe unter der Lei-
tung des GDI-
KomZ 

Normen und Standards  
INSPIRE-RL und § 6 LGeoZG 
Dfb Netzdienste 
Dfb Datenspezifikationen 
Architekturkonzept GDI-DE 

mittelfristig 
bis spätestens:  
siehe Einzelmaß-
nahme 3-1 (An-
hänge I – III) 
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Einzelmaßnahme 
Träger  

Koordinierung 
Abhängigkeiten und Grund-
lagen 

Umsetzungs- 
zeitraum 

5-5  
Aufbau und Betrieb sonstiger 
dezentraler Geodatendienste  
über die von INSPIRE bisher vor-
gesehenen Dienstetypen hinaus  
− Verortungsdienste 
− 3-D-Darstellungsdienste 
− Sensordienste  
− Geoprozessierungsdienste 
− ...  

GDI-Partner 

GDI- Arbeitsgrup-
pe unter der Lei-
tung des GDI-
KomZ 

Normen und Standards  
Architekturkonzept GDI-DE 
weitere Vorgaben von INSPIRE 
und GDI-DE 

mittel- /  
längerfristig 

- weitere Netzdienste  

5-6 
Aufbau und Betrieb von  
Diensten zur Abwicklung eines 
elektronischen Geschäftsver-
kehrs  
für den Vertrieb entgeltpflichtiger 
Daten- und Diensteangebote und 
Verfahren der Zugriffskontrolle 
(Rechtemanagement / GeoRM)  
− Authentifizierungsdienste  
− Autorisierungsdienste 
− Lizenzierungsdienste 
− Abrechnungsdienste 
− ... 
(verpflichtend für Geodaten nach 
INSPIRE-Richtlinie Anhänge I – III, 
die entgeltpflichtig sind) 

GDI-Partner 

GDI- Arbeitsgrup-
pe unter der Lei-
tung des GDI-
KomZ 

Normen und Standards 
INSPIRE-RL und  
§ 6 LGeoZG  
  
Architekturkonzept GDI-DE  
weitere Vorgaben von INSPIRE 
und GDI-DE 

mittelfristig 
bis spätestens: 
siehe Einzelmaß-
nahme 5-2 / 5-3 
(Anhänge I – III) 

5-7 
Aufbau und Betrieb sonstiger 
dezentraler Netzdienste 

GDI-Partner 

GDI- Arbeitsgrup-
pe unter der Lei-
tung des GDI-
KomZ 

Normen und Standards 
Architekturkonzept GDI-DE  
weitere Vorgab en von 
INSPIRE und GDI-DE 

längerfristig 

- Querschnittsdienste  

5-8 
Aufbau und Betrieb von  
Koordinatentransformations-
diensten 
für Geodaten nach INSPIRE-RL 
Anhänge I, II und III sowie für sons-
tige Geodaten (Spezifikationen und 
Zeitraum sollten sich an den 
INSPIRE-DB orientieren) 

GDI-KomZ  

GDI- Arbeitsgrup-
pe unter der Lei-
tung des GDI-
KomZ 

Normen und Standards 
INSPIRE-Richtlinie und § 6 
LGeoZG 
Dfb Netzdienste 
Dienstearchitektur der GDI-BW 

mittelfristig 
bis spätestens  
ca. 06/2012  
(Anhänge I – III) 

5-9  
Aufbau und Betrieb weiterer 
Querschnittsdienste  
 

GDI-KomZ 

GDI- Arbeitsgrup-
pe unter der Lei-
tung des GDI-
KomZ 

Normen und Standards 
Dienstearchitektur der GDI-BW  

mittel-/längerfristig
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Einzelmaßnahme 
Träger  

Koordinierung 
Abhängigkeiten und Grund-
lagen 

Umsetzungs- 
zeitraum 

Hinweise: 
− Soweit die Geodaten der INSPIRE-Richtlinie unterliegen, sind die geodatenhaltenden Stellen nach § 3 

Abs. 8 LGeoZG gesetzlich verpflichtet, die Geodaten innerhalb der Zeitvorgaben über Geodatendienste 
bereitzustellen. Das Fehlen z. B. von Abrechnungsdiensten entbindet nicht von der Verpflichtung der Be-
reitstellung der Geodaten über Darstellungs- und Downloaddienste. 

− Soweit Geodaten darüber hinaus der NGDB der GDI-DE zugeordnet werden, sind die die Geodatendiens-
te und weiteren Netzdienste betreffenden Qualitätsstufen und die dort getroffene zeitliche Priorisierung zu 
beachten.  

− Bis zur Schaffung der Voraussetzungen einer geeigneten IT-Netzinfrastruktur und der Implementierung 
der spezifizierten Geodatendienste ist als Übergangslösung auch die Bereitstellung der vorhandenen 
Geodaten auf herkömmliche Weise (Datenträger, E-Mail, ftp) oder über proprietäre bzw. auf bisherige Art 
(entsprechend den OGC-Standards) standardisierte Geodatendienste möglich. 

6   Einrichtung eines übergreifenden Dienstemanagements 

6-1 
Entwicklung einer  
Dienstearchitektur in der GDI-BW 
− zur Festlegung der in der GDI-

BW zu implementierenden 
Dienste,  

− der geltenden Spezifikationen 
und  

− der Festlegung des dezentralen 
bzw. zentralen Betriebs der 
Dienste 

Begleitausschuss 

GDI- Arbeitsgrup-
pe unter der Lei-
tung des GDI-
KomZ 

Normen und Standards 
Entwicklungen in den Architek-
turen von INSPIRE und GDI-DE  
Entwicklungen in Normung, 
Standardisierung und Technik 
Situation der  
IT-Netzinfrastruktur im Land 

kurzfristig 
 

6-2 
Entwicklung und Pflege von  
eigenen Applikationsprofilen für 
Geodatendienste 
für die Bedürfnisse in der GDI-BW 
über die von INSPIRE und GDI-DE 
vorgegebenen Applikationsprofile 
hinaus 

Begleitausschuss 

GDI-
Arbeitsgruppe 
unter der Leitung 
des GDI-KomZ 

Normen und Standards 
Spezifikationen von INSPIRE 
und GDI-DE 
... 

nach Bedarf; 
mittel-/längerfristig

Hinweise: 
− Derzeit fehlen noch entsprechende Festlegungen von europäischer und nationaler Ebene, so dass noch 

nicht im Einzelnen festgelegt werden kann, welche Dienste als Querschnittsdienste der GDI-BW oder als 
dezentrale Dienste zu betreiben sind. 

− Die Festlegung eigener Applikationsprofile der GDI-BW (BW-Profile) soll nur in Ausnahmefällen erfolgen. 

7  Aufbau und Betrieb von Geoanwendungen 

7-1 
Aufbau und Betrieb des  
Geoportals Baden-Württemberg 
− Umsetzung der Realisierungs-

stufe 1 gemäß Konzeption 
Geoportal BW V 1.0 

− Umsetzung weiterer Realisie-
rungsstufen mit Erweiterung 
des Funktionsumfangs 

GDI-KomZ 

GDI-KomZ 
AG Geoportal  

§ 10 LGeoZG kurzfristig 



Gesamtkonzeption GDI-BW Version 1.0 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

- 102 - 

Einzelmaßnahme 
Träger  

Koordinierung 
Abhängigkeiten und Grund-
lagen 

Umsetzungs- 
zeitraum 

7-2 
Aufbau und Betrieb sonstiger 
Geoanwendungen mit  
Geofunktionalitäten 
− Fachportale 
− Regionale / lokale Portale 
− Fachanwendungen  

GDI-Partner 

Begleitausschuss 
bzw. AG Geopor-
tal, soweit Koordi-
nierung notwendig 
ist 

abhängig von Bedarf bei den 
einzelnen GDI-Partnern zur 
Erfüllung ihrer Fachaufgaben, 
für das E-Government und für 
ihre sonstigen Zwecke 

nach Bedarf  

8  Aufbau und Betrieb zentraler Kataloge und Register 

8-1 
Aufbau und Betrieb des  
Metadatenkatalogs GDI-BW  
Umsetzung gemäß Konzeption 
Geoportal BW V 1.0 und des Meta-
datenprofils GDI-BW V 1.0 

GDI-KomZ 

GDI- Arbeitsgrup-
pe unter der Lei-
tung des GDI-
KomZ 

Normen und Standards  
§§ 7 und 10 LGeoZG 

kurzfristig 

8-2 
Nutzung der im Rahmen der  
GDI-DE und von INSPIRE aufge-
bauten und betriebenen Re-
gistries  
durch Komponenten der GDI-BW 
über Anbindung über Registry-
Dienste 

GDI-KomZ 

GDI- Arbeitsgrup-
pe unter der Lei-
tung des GDI-
KomZ 

Normen und Standards  
Spezifikationen von INSPIRE 
und GDI-DE 
 

mittelfristig (siehe 
Einzelmaßnahme 
4-3) 

8-3 
Aufbau und Betrieb einer  
Registry GDI-BW 
Einrichtung zentraler Register für 
landesspezifische Sachverhalte und 
Anbindung über Registry-Dienste 

GDI-KomZ 

GDI- Arbeitsgrup-
pe unter der Lei-
tung des GDI-
KomZ 

Normen und Standards  
Spezifikationen sind noch un-
reif; Entwicklungen bei 
INSPIRE und Empfehlungen 
der GDI-DE abzuwarten 

mittelfristig (siehe 
Einzelmaßnah-
men 4-2, 4-3) 

9  Einrichtung eines zentralen Monitorings 

9-1  
Aufbau und Betrieb eines  
zentralen Monitorings  
zur Erfüllung von Überwachungs- 
und Berichtspflichten sowie zur 
Optimierung der Funktion der GDI-
BW  

GDI-KomZ 

GDI- Arbeitsgrup-
pe unter der Lei-
tung des GDI-
KomZ 

INSPIRE-RL und Dfb Überwa-
chung und Berichterstattung 
Festlegungen in der GDI-DE 
Fortentwicklung der GDI-BW 

kurzfristig 

Hinweise: 
− Die Beiträge der länderbezogenen Geodateninfrastrukturen zur Überwachung und Berichterstattung für 

INSPIRE sind derzeit noch nicht im Einzelnen festgelegt. 
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A 1.3  Maßnahmen zur weiteren Ausgestaltung der GDI-BW 
 

Einzelmaßnahme 
Träger  

Koordinierung 
Abhängigkeiten und Grund-
lagen 

Umsetzungs- 
zeitraum 

10  (Fort-) Entwicklung des rechtlichen Rahmens 

10-1 
Verabschiedung des Landesgeo-
datenzugangsgesetzes (LGeoZG)  
als wesentliche Rechtsgrundlage 
der GDI-BW 

Gesetzgeber  

Gesetzgebungs-
verfahren  
(Federführung für 
den Entwurf: 
MLR) 

INSPIRE-Richtlinie 
Landesdatenschutzgesetz 
Fachspezifische Rechtsvor-
schriften 

abgeschlossen  

10-2 
Erlass von Rechtsverordnungen 
zum LGeoZG 
− zur Spezifikation der Geodaten 

(§ 4 Abs. 2) 
− zur Spezifikation der Geoda-

tendienste und weiteren Netz-
dienste (§ 6 Abs. 5) 

− zur Spezifikation der Metadaten 
(§ 7 Abs. 4) 

− zur Regelung von Einzelheiten 
zur Interoperabilität und zur Er-
füllung der Verpflichtungen aus 
den INSPIRE- Durchführungs-
bestimmungen (§ 8 Abs. 2) 

− zur Regelung von Bedingungen 
für den Zugang zu den Geoda-
ten und deren Nutzung (§ 13 
Abs. 8) 

i. V. m. § 14 LGeoZG 

Landesregierung  

Anhörungsverfah-
ren 

INSPIRE-Richtlinie 
INSPIRE- Durchführungsbe-
stimmungen 
Landesgeodatenzugangsgesetz 
Fachspezifische Rechtsvor-
schriften 

nach Bedarf 

10-3 
Erlass von Verwaltungsvorschrif-
ten zum LGeoZG 
− zur Regelung von Einzelheiten 

der Organisation der GDI-BW 
(§ 9 Abs. 3 LGeoZG) und  

− sonstiger GDI-relevanter Rege-
lungen im Bereich der Fachauf-
sicht der Fachressorts 

MLR / Fachres-
sorts 

Anhörungsverfah-
ren 

INSPIRE-Richtlinie 
INSPIRE- Durchführungsbe-
stimmungen 
Landesgeodatenzugangsgesetz 
Landesdatenschutzgesetz 
Fachspezifische Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften 

nach Bedarf 

10-4 
Anpassung von fachspezifischen 
Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften mit Bezug zur GDI-BW 
− Fachgesetze 
− Rechtsverordnungen 
− Verwaltungsvorschriften 

Gesetzgeber / 
Fachressorts  

Gesetzgebungs-
verfahren / Anhö-
rungsverfahren 

Landesgeodatenzugangsgesetz 
Rechtsverordnungen und Ver-
waltungsvorschriften zum LGe-
oZG 
Landesdatenschutzgesetz 
Fachspezifische Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften 

nach Bedarf 
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Einzelmaßnahme 
Träger  

Koordinierung 
Abhängigkeiten und Grund-
lagen 

Umsetzungs- 
zeitraum 

11  Maßnahmen zur vereinfachten Nutzung von Geoinformationsressourcen 

11-1 
Abschluss einer fachneutralen 
Vereinbarung zur vereinfachten 
Nutzung von Geoinformations-
ressourcen in der öffentlichen 
Verwaltung 
− Vertragliche Absicherung einer 

verlässlichen Geodatenbasis  
− Regelung einheitlicher Zu-

gangs- und Nutzungsbestim-
mungen einschließlich von Ent-
geltregelungen zu den verwal-
tungsintern vorhandenen Geo-
informationsressourcen der 
GDI-BW 

− Regelung zum Datenschutz 
und Urheberrecht, Einrichtung 
automatisierter Abrufverfahren 
für die Bereitstellung personen-
bezogener Geodaten 

GDI-Partner ver-
treten durch Fach-
ressorts, ggf. 
kommunale Ver-
bände 

Begleitausschuss 
ggf. unterstützt 
durch GDI- Ar-
beitsgruppe,  
evtl. in Abstim-
mung mit anderen 
Gremien 

INSPIRE- Durchführungsbe-
stimmungen zur gemeinsamen 
Daten- und Dienstenutzung, 
Leitfäden und Empfehlungen 
zur Nutzung von Geodaten 
zwischen und innerhalb der 
Mitgliedsstaaten 
Landesgeodatenzugangsgesetz 
Landesdatenschutzgesetz 
Gebührenrechtliche Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften 
Fachspezifische Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften 
AdV-Gebührenrichtlinie, Gene-
ralvereinbarung und Rahmen-
vereinbarung zu Geobasisdaten 

kurzfristig 

11-2 
Abstimmung von Rahmenbedin-
gungen zur vereinfachten Nut-
zung von verwaltungsinternen 
Geoinformationsressourcen für 
den nicht-öffentlichen Bereich 
− Entwicklung harmonisierter 

Nutzungsbestimmungen  
− Abstimmung einer harmonisier-

ten Struktur von Entgeltmodel-
len 

− Abstimmung von Musterverein-
barungen für den Zugang und 
die Nutzung von Geoinformati-
onsressourcen durch Nutzer 
außerhalb der öffentlichen 
Verwaltung 

Begleitausschuss 

GDI- Arbeitsgrup-
pe 

Siehe Einzelmaßnahme 11-1 mittelfristig 

11-3 
Abstimmung der Grundlagen 
eines ganzheitlichen digitalen 
Lizenzmanagements 
einschließlich eines Verfahrens zur 
Zugriffskontrolle (Authentifizierung, 
Autorisierung), vgl. Einzelmaßnah-
me 5-6 

Begleitausschuss 

GDI- Arbeitsgrup-
pe 

Siehe Einzelmaßnahme 11-1 mittelfristig 
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Einzelmaßnahme 
Träger  

Koordinierung 
Abhängigkeiten und Grund-
lagen 

Umsetzungs- 
zeitraum 

12  (Fort-) Entwicklung der GDI-BW zur Geokomponente des E-Governments 

12-1 
Integration von Lösungen des 
allgemeinen E-Governments in 
die Komponenten der GDI-BW 
 

Begleitausschuss, 
GDI-KomZ, GDI-
Partner 

GDI- Arbeitsgrup-
pe in Abstimmung 
mit den zuständi-
gen Stellen des E-
Governments im 
Land 

Entwicklungen im IT-Recht 
Entwicklungen auf Ebene von 
GDI-DE und Deutschland-
Online 
Entwicklung des allgemeinen E-
Governments in BW 
Entwicklungen in Normung, 
Standardisierung und Technik 
Fortschritte in Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften  
IT- Netzinfrastruktur im Land 

mittel-/längerfristig

12-2 
Einbindung der Geoinformations-
ressourcen der GDI-BW in Ver-
waltungsverfahren des allgemei-
nen E-Governments Baden-
Württemberg  

Begleitausschuss, 
GDI-KomZ, GDI-
Partner 

GDI- Arbeitsgrup-
pe in Abstimmung 
mit den zuständi-
gen Stellen des E-
Governments im 
Land 

s. Einzelmaßnahme 12-1 mittel-/längerfristig

12-3 
Fortentwicklung landeseinheitli-
cher Standards unter Berück-
sichtigung der GDI-BW 
insbesondere Verankerung der 
Festlegungen der GDI-BW in den 
Landesvorschriften zur IT-
Standardisierung (E-Goverment-
Standards BW)  

Landesregierung 

E-Government-
Gremien in Ab-
stimmung mit 
zentralen Akteu-
ren der GDI-BW 

Entwicklungen im Bereich des 
allgemeinen E-Governments 

nach Bedarf 

12-4 
Ausbau der IT-Netzinfrastruktur 
in der öffentlichen Verwaltung 
zur flächendeckenden Versorgung 
im Land mit ausreichenden Netzzu-
gangskapazitäten und Bandbreiten 
für die Internetnutzung 

Landesregierung 

E-Government-
Gremien in Ab-
stimmung mit 
zentralen Akteu-
ren der GDI-BW 

Entwicklungen im Bereich des 
allgemeinen E-Governments 

nach Bedarf 

13  (Fort-) Entwicklung der Koordinierungsinstrumente 

13-1  
Institutionalisierung der gegen-
seitigen Information der GDI-
Partner und der zentralen Akteu-
re der GDI-BW 

Begleitausschuss 

MLR 
GDI-KomZ mit 
Unterstützung 
aller GDI- Arbeits-
gruppen 

Entwicklungen bei INSPIRE, 
GDI-DE und GDI-BW 
Entwicklungen bei den einzel-
nen GDI-Partnern 

kurzfristig 

13-2 
Einrichtung eines Netzwerks auf 
Arbeitsebene 
− Fachliche Ansprechpartner 
− Technische Ansprechpartner 

Begleitausschuss 

GDI-KomZ mit 
Unterstützung 
aller GDI-
Arbeitsgruppen  

Inbetriebnahme und gemein-
same Nutzung zentraler Basis-
komponenten  

kurzfristig 
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Einzelmaßnahme 
Träger  

Koordinierung 
Abhängigkeiten und Grund-
lagen 

Umsetzungs- 
zeitraum 

13-3 
Entwicklung und Fortschreibung 
eines GDI-BW-Arbeitsprogramms  
zur Priorisierung und Festlegung 
zusätzlicher Bedingungen zeitnah 
zur Umsetzung der konkreter Ein-
zelmaßnahmen nach dem vorlie-
genden Maßnahmenkatalog 

Begleitausschuss 

GDI-KomZ, ggf. 
unterstützt durch 
eine GDI-
Arbeitsgruppe  

Maßnahmenkatalog der Ge-
samtkonzeption GDI-BW 

kurzfristig 

Hinweise: 
− Ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme technischer Komponenten muss das Netzwerk der Ansprechpart-

ner durch die verbindliche Meldung namentlich benannter Personen eingerichtet werden. 

14  Öffentlichkeitsarbeit 

14-1  
Information der Öffentlichkeit zur 
Geodateninfrastruktur 
− Informationen im Geoportal BW 
− Info-Mail GDI-BW und weitere 

Mittel des Web 2.0 
− Durchführung eigener Informa-

tionsveranstaltungen 
− Beiträge in Fachzeitschriften 

und Newslettern Dritter 
− Mitwirkung bei Fachveranstal-

tungen Dritter 

GDI-KomZ / MLR 
/ GDI-Partner 

-- 

Entwicklungen bei INSPIRE, 
GDI-DE und GDI-BW 

nach Bedarf 

15  Qualifizierung von Fachpersonal, Aus- und Fortbildung 

15-1  
Durchführung von Fortbildungs-
veranstaltungen zur Geodateninf-
rastruktur 
− Durchführung eigener Fortbil-

dungsveranstaltungen 
− Fortbildungsveranstaltungen 

der KSt. GDI-DE 
− Veranstaltungen von Hoch-

schulen oder privater Träger 
 

GDI-KomZ / MLR 
/ GDI-Partner 

Begleitausschuss 

 nach Bedarf 

15-2 
Förderung der Verankerung des 
Fachgebiets der Geoinformatik in 
Ausbildungsplänen  
Hochschulen und einschlägige 
Berufsausbildungen (z. B. Vermes-
sungstechniker/in, Kartograph/in)  

GDI-KomZ / MLR 
/ GDI-Partner 

Begleitausschuss 

 nach Bedarf 
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Einzelmaßnahme 
Träger  

Koordinierung 
Abhängigkeiten und Grund-
lagen 

Umsetzungs- 
zeitraum 

15-3 
Stärkung der Zusammenarbeit 
mit Forschung und Lehre an den 
Hochschulen des Landes 
− Herstellerunabhängige Bera-

tung und Untersuchungen 
− Fachliche Begleitung der Ent-

wicklungen in der GDI-BW 
− Durchführung wissenschaftli-

cher Arbeiten zur GDI / Pilot-
projekte 

GDI-KomZ / MLR 
/ GDI-Partner 

Begleitausschuss 

 nach Bedarf 
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A 1.4  Zeitliche Planung der Einzelmaßnahmen (Gantt-Diagramm) 
Legende: Initiale Umsetzung der Einzelmaßnahme Maßnahmen zur Umsetzung  

der technischen Konzeption  Fortführung der Einzelmaßnahme / Daueraufgabe / nach Bedarf
 

Einzelmaßnahme 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1  Identifizierung und Kategorisierung von Geoinformationsressourcen 
1-1 Identifizierung Geodaten, -dienste und -anwendungen             
1-2 Kategorisierung der Geodaten und Geodatendienste             
2  Erfassung, Führung und Bereitstellung von Metadaten 
2-1 Erfassung … von Metadaten zu Geodaten            
2-2 Erfassung … von Metadaten zu Geodatendiensten            
2-3 Erfassung … von Metadaten zu Geoanwendungen            
2-4 Aufbau … dezentraler Metadatenkataloge             
3  Führung und Bereitstellung von Geodaten 
3-1 … Bereitstellung der ... Geodatenbasis BW in den 
vorhandenen Datenmodellen 

           

3-2 … Bereitstellung der ... Geodatenbasis BW in den 
INSPIRE-/GDI-konformen Datenmodellen 

           

3-3 ... Bereitstellung des ergänzenden Datenangebots in 
den vorhandenen Datenmodellen 

           

4  Einrichtung eines übergreifenden Geodatenmanagements 
4-1 Entwicklung … des Metadatenprofils GDI-BW            
4-2 Abstimmung einer Struktur zur Beschreibung der Geo-
datenbasis BW … (Objektarten- und Datenmodell...) 

           

4-3 Beschreibung … mit den jeweiligen Beschreibungsin-
strumenten 

           

4-4 Spezifizierung / Harmonisierung der Geodatenbasis BW            
4-5 Spezifizierung / Harmonisierung grenzübergreifender 
Geodaten 

           

4-6 Abstimmung harmonisierter Visualisierungsvorschriften            
5  Aufbau und Betrieb von Geodatendiensten und weiteren Netzdiensten 
- Geodatendienste 
5-1 Aufbau … von Suchdiensten            
5-2 Aufbau … von Darstellungsdiensten            
5-3 Aufbau … von Downloaddiensten            
5-4 Aufbau … von (Schema-) Transformationsdiensten            
5-5 Aufbau … sonstiger dezentraler Geodatendienste             
- weitere Netzdienste  
5-6 Aufbau … von Diensten zur Abwicklung eines  
elektronischen Geschäftsverkehrs  

           

5-7 Aufbau … sonstiger dezentraler Netzdienste            
- Querschnittsdienste  
5-8 Aufbau … von Koordinatentransformationsdiensten            
5-9 Aufbau … weiterer Querschnittsdienste             
6  Einrichtung eines übergreifenden Dienstemanagements 
6-1 Entwicklung einer Dienstearchitektur in der GDI-BW            
6-2 Entwicklung … Applikationsprofilen für Geodatendienste            
7 Aufbau und Betrieb von Geoanwendungen 
7-1 Aufbau … des Geoportals Baden-Württemberg            
7-2 Aufbau … sonstiger Geoanwendungen             
8 Aufbau und Betrieb zentraler Kataloge und Register 
8-1 Aufbau … des Metadatenkatalogs GDI-BW            
8-2 Nutzung … von GDI-DE und INSPIRE … Registries             
8-3 Aufbau … einer Registry GDI-BW            
9 Einrichtung eines zentralen Monitorings 
9-1 Aufbau … eines zentralen Monitorings             
            
INSPIRE-Metadaten Anhänge I/II            
INSPIRE-Metadaten Anhänge III            
INSPIRE-Geodaten (neu gesammelt / restrukturiert) 
Anhang I 

           

INSPIRE-Geodaten (andere) Anhang I            
INSPIRE-Geodaten (neu gesammelt / restrukturiert) 
Anhang II/III 

           

INSPIRE-Geodaten (andere) Anhang II/III            
INSPIRE-Such- und Darstellungsdienste            
INSPIRE-Download- und Transformationsdienste            
INSPIRE-Dienste zum Abrufen von Geodatendiensten            
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Initiale Umsetzung der Einzelmaßnahme Maßnahmen zur weiteren  
Ausgestaltung der GDI-BW 

Legende:
Fortführung der Einzelmaßnahme / Daueraufgabe / nach Bedarf

 

Einzelmaßnahme 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
10 (Fort-) Entwicklung des rechtlichen Rahmens 

10-1 Verabschiedung des Landesgeodatenzugangsgeset-
zes  9           

10-2 Erlass von Rechtsverordnungen zum LGeoZG             

10-3 Erlass von Verwaltungsvorschriften zum LGeoZG            

10-4 Anpassung von fachspezifischen Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften mit Bezug zur GDI-BW 

           

11 Maßnahmen zur vereinfachten Nutzung von Geoinformationsressourcen 
11-1 Abschluss einer fachneutralen Rahmenvereinbarung 
zur vereinfachten Nutzung von Geoinformationsressourcen 
in der öffentlichen Verwaltung 

           

11-2 Abstimmung von Rahmenbedingungen zur vereinfach-
ten Nutzung von verwaltungsinternen Geoinformationsres-
sourcen für den nicht-öffentlichen Bereich 

           

11-3 Abstimmung der Grundlagen eines ganzheitlichen 
digitalen Lizenzmanagements            

12 (Fort-) Entwicklung der GDI-BW zur Geokomponente des E-Governments 
12-1 Integration von Lösungen des allgemeinen E-
Governments in die Komponenten der GDI-BW            

12-2 Einbindung der Geoinformationsressourcen der GDI-
BW in Verwaltungsverfahren des allgemeinen E-
Governments Baden-Württemberg  

           

12-3 Fortentwicklung landeseinheitlicher Standards unter 
Berücksichtigung der GDI-BW  

           

12-4 Ausbau der IT-Netzinfrastruktur in der öffentlichen 
Verwaltung 

           

13 (Fort-) Entwicklung der Koordinierungsinstrumente 
13-1 Institutionalisierung der gegenseitigen Information der 
GDI-Partner und der zentralen Akteure der GDI-BW 

           

13-2 Einrichtung eines Netzwerks auf Arbeitsebene            

13-3 Entwicklung und Fortschreibung eines GDI-BW-
Arbeitsprogramms  

           

14 Öffentlichkeitsarbeit 
14-1  Information der Öffentlichkeit zur Geodateninfrastruk-
tur 

           

15 Qualifizierung von Fachpersonal, Aus- und Fortbildung 
15-1 Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen zur 
Geodateninfrastruktur 

           

15-2 Förderung der Verankerung des Fachgebiets der 
Geoinformatik in Ausbildungsplänen   

           

15-3 Stärkung der Zusammenarbeit mit Forschung und 
Lehre an den Hochschulen des Landes 
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A 2  Abkürzungsverzeichnis und Glossar 
Das Glossar erklärt die in dieser Gesamtkonzeption verwendeten, spezifischen Abkürzungen 
und Begriffe aus den Themenfeldern Geoinformatik und Geodateninfrastruktur sowie einige 
relevante Besonderheiten der Verwaltungsorganisation, soweit sie diese Themenfelder tan-
gieren. Soweit Begrifflichkeiten in der Fachwelt mehrdeutig verwendet werden, sind für das 
Verständnis dieses Dokuments die hier gewählten Definitionen maßgebend. Begriffe, die nur 
an einer Stelle im Dokument erwähnt sind und im selben Kontext auch erläutert werden, sind 
i.d.R. nicht in dieses Glossar aufgenommen. 

Die Kenntnis allgemein gebräuchlicher Begriffe der Informatik sowie des Verwaltungsrechts 
wird im Glossar und im übrigen Dokument vorausgesetzt.  

Das aktuelle Glossar der GDI-BW steht unter www.geoportal-bw.de bereit.  

 
AAA 
AAA steht für AFIS (Amtliches Festpunkt-Informationssystem), ALKIS (Amtliches Liegen-
schaftskataster-Informationssystem) und ATKIS (Amtliches Topographisch-Kartographisches 
Informationssystem). Ziel dieses Projekts der AdV ist die bundesweit einheitliche Darstellung 
und Beschreibung aller Geobasisdaten. 
 
AdV (Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen)                        _ 
In der „Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik 
Deutschland“ haben sich die für die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster zu-
ständigen Verwaltungen der Länder zusammengeschlossen, um fachliche Angelegenheiten 
von grundsätzlicher und überregionaler Bedeutung mit dem Ziel einer einheitlichen Regelung 
zu behandeln. Die AdV ist der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der 
Länder zugeordnet. 
 
AFIS 
s. AAA 
 
AK-IT (Arbeitskreis Informationstechnik)                                                _ 
Der AK-IT ist ein Abstimmungsgremium des allgemeinen E-Governments in Baden-
Württemberg. Er hat die Aufgabe, IuK-Fachfragen, die im Landessystemausschuss zu be-
handeln sind, vorzuklären, Detailfragen der ressortübergreifenden Information und Kommu-
nikation zu entscheiden und für den ressortübergreifenden Informations- und Erfahrungsaus-
tausch zu sorgen. Dem AK-IT gehören die Leiter der IuK-Leitstellen der Ministerien und die 
Stabsstelle für Verwaltungsreform im Innenministerium (Vorsitz und Geschäftsführung) sowie 
weitere beratende Stellen an. Der AK-IT berichtet dem LSA. 
 
ALKIS 
s. AAA 
 
Anfangsbetriebsfähigkeit 
Fähigkeit eines Netzdienstes, volle Funktionalität herzustellen, ohne die Dienstequalität 
(Leistung, Kapazität und Verfügbarkeit) zu garantieren (Begriff aus der EU-Verordnung zu 
den Netzdiensten) 
 
Applikationsprofil 
Ergänzende, auf einen spezifischen Nutzerkreis optimierte Festlegungen zu vorhandenen 
Spezifikationen. Applikationsprofile schaffen keine neuen Elemente, sondern treffen eine 
Auswahl der in der zu Grunde liegenden Spezifikation vorgesehenen Möglichkeiten. Ein Ap-
plikationsprofil legt auch Informationen wie das Format des Elementwertes, seine Wichtigkeit 
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oder den Datentyp fest. Allgemeine, für den speziellen Nutzerkreis unbrauchbare Terminolo-
gien können bereichsspezifisch angepasst werden. 
 
ATKIS 
s. AAA 
 
Attribut 
Typische selbstbezogene Eigenschaft eines Objekts. Der individuelle Aufbau wird bei jeder 
Objektart als Attributart im Objektartenkatalogen beschrieben. 
 
Benutzerschnittstelle 
Alle Bestandteile eines interaktiven Systems (Software oder Hardware), die Informationen 
und Steuerelemente zur Verfügung stellen, die für den Benutzer notwendig sind, um eine 
bestimmte Arbeitsaufgabe mit dem interaktiven System zu erledigen. 
 
BGRUND 
Derzeitiges Datenaustauschformat für die Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK) in Baden-
Württemberg. 
 
CEN (Comité Européen de Normalisation)                                                        _ 
Europäische Normungsorganisation 
 
CSW (Web Catalogue Service)                                                           _ 
OGC-Dienst zum Zugriff auf Metadaten zu (Geo-)Daten und (Geodaten-)Diensten. 
 
Darstellungsdienste 
Dienste, die es zumindest ermöglichen, darstellbare Geodaten anzuzeigen, in ihnen zu navi-
gieren, sie zu vergrößern oder zu verkleinern, zu verschieben, Daten zu überlagern sowie 
Informationen aus Legenden und sonstige relevante Inhalte von Metadaten anzuzeigen. 
 
Daten 
Logisch gruppierte Informationseinheiten (Singular: Datum), die auf Systemen gespeichert 
und zwischen Systemen übertragen werden können. 
 
Datenbestand 
Logisch zusammengehörende Daten in einer Datenbank oder Datei. 
 
Datenmodell 
Verfahren in der Informatik, die von der Analyse von Informationen und Prozessen über die 
Entwicklung eines semantischen Datenmodells und deren Abbildung in einem konkreten 
Schema (auch: logisches Datenmodell) bis zu einer Datenbank oder einem Datenformat rei-
chen. Das Datenmodell abstrahiert und reduziert damit die Komplexität von Anwendungs-
prozessen und -strukturen. 
 
Datensatz 
Ein Datensatz ist eine abgeschlossene Einheit innerhalb einer Datenbank. Ein Datensatz 
enthält typischerweise mehrere Datenfelder, die sich in der Struktur und Beschaffenheit in 
jedem weiteren Datensatz derselben Datei oder Datenbank wiederholen. 
 
Deutschland-Online 
Nationale E-Government-Strategie von Bund, Ländern und Kommunen 
 
Dienst 
Ein Dienst ist allgemein eine eindeutig identifizierbare Software-Anwendung mit definierten 
Funktionalitäten, welches vom Anwender über ein Computernetzwerk aufgerufen werden 
kann. Im Prinzip wird ein Dienst von einem Anbieter bereitgestellt; ein Nutzer stellt eine An-
frage (Request) an einen Dienst und bekommt eine Antwort (Response). 



Gesamtkonzeption GDI-BW Version 1.0 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

- 113 - 

 
Dienstebasierte Architektur                                                                         _ 
s. SOA 
 
Downloaddienste 
Dienste, mit denen Kopien von vollständigen Geodatensätzen oder Teilen solcher Sätze 
heruntergeladen werden können oder die gegebenenfalls den direkten Zugriff auf die Geoda-
ten ermöglichen. 
 
DXF (Drawing Interchange Format)                                                                         _ 
Ein von der Firma Autodesk spezifiziertes Dateiformat zum CAD-Datenaustausch (Vektor-
grafiken). 
 
EDBS (Einheitliche Datenbankschnittstelle)                                                                      _ 
Derzeitiges standardisiertes Datenformat zum Austausch der Daten des Amtlichen Topogra-
phisch-Kartographischen Informationssystems (ATKIS). 
 
E-Government (Electronic Government)                                                                             _ 
Nutzung der elektronischen Medien - insbesondere des Internets - um Verwaltungsvorgänge 
elektronisch abzuwickeln. Aufgabe von E-Government ist es, wirtschaftliche, ganzheitliche 
und möglichst medienbruchfreie Automationslösungen innerhalb der Verwaltung und zwi-
schen Verwaltung und Bürger/Unternehmen mit den Mitteln der Informations- und Kommuni-
kationstechnik zu realisieren. Wo Verwaltungsvorgänge aus rechtlichen Gründen nicht elekt-
ronisch erledigt werden können, sollen Informationen angeboten werden, die den Gang zur 
Behörde - gleichgültig ob persönlich oder elektronisch - gut vorbereiten oder erleichtern. 
 
E-Government-Staatssekretäre 
Arbeitskreis der Staatssekretäre für E-Government (und Deutschland-Online), höchstes 
Bund/Länder-Abstimmungsgremium der nationalen E-Government-Initiative Deutschland-
Online. 
 
Encoding 
Definition einer XML-basierten Sprache, mit der Objekte aufgrund ihrer Eigenschaften aus 
einer Objektmenge (z.B. aus einer objektstrukturierten Datenbank) herausgefiltert werden 
können. 
 
ETRS89/UTM 
Geodätisches Koordinatenreferenzsystem, das durch das „Europäische Terrestrische Refe-
renzsystem 1989“ (ETRS89) in Verbindung mit der „Universalen Transversalen Mercatorpro-
jektion“ (UTM) als Abbildungssystem definiert wird. In Deutschland hat die AdV im Jahre 
1991 die Einführung von ETRS89/UTM als einheitliches amtliches Lagebezugssystem für 
ganz Deutschland beschlossen. 
 
EuroGeographics 
Organisation der nationalen Institutionen für Kartographie, Landregistrierung und Liegen-
schaftskataster in Europa. 
 
Eurostat (Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften) 
Das statistische Amt der Europäischen Union (auch ESTAT abgekürzt) mit Sitz in Luxem-
burg. Es hat den Rang einer Generaldirektion der Europäischen Kommission und ist dem 
Kommissar für Verwaltung, Audit und Betrugsbekämpfung zugeordnet. 
 
Fachanwendungen 
Geoanwendungen und sonstige Anwendungen, die aus der Sicht und für den Bedarf einer 
bestimmten Fachdisziplin konzipiert sind und die Erledigung einer Fachaufgabe unterstützen. 
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Fachdaten 
Anwendungsspezifische Daten eines Fachanwenders, z.B. Leitungsdaten oder Kundendaten 
eines Versorgungsunternehmens. Sie können mit einem Raumbezug versehen werden 
(Geofachdaten). 
 
Galileo 
im Aufbau begriffenes europäisches Satellitennavigationssystem 
 
Gauß-Krüger-Koordinaten 
Geodätisches Koordinatenreferenzsystem, das (in Baden-Württemberg) durch eine Gauß-
Krüger-Abbildung im dritten Meridianstreifensystem auf dem Bessel-Erdellipsoid mit Zentral-
punkt Rauenberg (Potsdam Datum) definiert wird (kurz: GK3). Es ist bis zur Einführung von 
ETRS89/UTM als amtliches Lagebezugssystem in Baden-Württemberg in Gebrauch. 
 
GDI (Geodateninfrastruktur)                                                             _ 
Gesamtheit der politischen, institutionellen und technischen Maßnahmen, die sicherstellen, 
dass Methoden, Daten, Technologien, Standards, finanzielle und personelle Ressourcen zur 
Gewinnung, Auswertungen und Anwendung von Geoinformationen entsprechend den Be-
dürfnissen der öffentlichen Hand sowie von Wirtschaft, Wissenschaft und Bürgern zur Verfü-
gung stehen.  
Legaldefinition nach dem Landesgeodatenzugangsgesetz: „Geodateninfrastruktur ist eine 
Infrastruktur bestehend aus Geodaten, Metadaten und Geodatendiensten, Netzdiensten und 
-technologien, Vereinbarungen über gemeinsame Nutzung, über Zugang und Verwendung 
sowie Koordinierungs- und Überwachungsmechanismen, -prozesse und -verfahren mit dem 
Ziel, Geodaten verschiedener Herkunft interoperabel verfügbar zu machen.“ 
 
GDI-DE (Geodateninfrastruktur Deutschland)                                                     _ 
Die Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE) ist ein gemeinsames Vorhaben von Bund, 
Ländern und Kommunen. Mit dem Aufbau der GDI-DE soll eine länder- und ressortübergrei-
fende Vernetzung von Geodaten in Deutschland erreicht werden, um sicherzustellen, dass 
Geoinformationen zukünftig verstärkt in Entscheidungsprozessen innerhalb der Verwaltung, 
der Wirtschaft und der Politik zum Einsatz kommen. Neben der Betrachtung nationaler Ent-
wicklungen ist es Aufgabe der GDI-DE, die Entwicklungen in Europa (INSPIRE) sowie welt-
weit (GSDI) einzubinden. 
 
Generaldirektion (engl. Directorate General, frz. Direction générale) 
Eine Verwaltungseinrichtung der Europäischen Kommission, die jeweils für einen bestimm-
ten Politikbereich zuständig ist. Die Generaldirektionen bilden das Kernstück des exekutiven 
Unterbaus der Europäischen Union. Sie sind daher funktional mit Ressortbereichen ver-
gleichbar, jedoch decken sich die Zuständigkeiten von Kommissionsmitgliedern und Gene-
raldirektionen nicht genau: Zwar sind die Generaldirektionen jeweils bestimmten Mitgliedern 
der Kommission zugeordnet, manche Kommissare verfügen aber über mehrere Generaldi-
rektionen, während andererseits manche Generaldirektionen mehreren Kommissaren zuar-
beiten. 
 
Geoanwendungen 
Internetbasierte, browsergestützte Anwendungen, mit denen Geodaten erfasst, dargestellt 
oder anderweitig verarbeitet werden können. 
 
Geobasisdaten 
Geodaten des amtlichen Vermessungswesens, welche die Landschaft, die Liegenschaften 
und den einheitlichen geodätischen Raumbezug anwendungsneutral nachweisen und be-
schreiben. Sie sind Grundlage für Fachanwendungen mit Raumbezug. (vgl. Geofachdaten). 
 
Geobasisinformationen 
s. Geobasisdaten 
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Geodaten 
Daten, die sich auf räumliche Objekte beschreiben und in einem Bezugssystem festgelegt 
sind. Geodaten müssen einer Position bzw. einem Gebiet zugeordnet werden können (Geo-
referenzierung). 
 
Geodatenbestand 
Gesamtheit der logisch zusammengehörigen Geodaten in einer Datenbank. 
 
Geodatendienste 
Netzdienste, über die Geodaten und (Geo-) Metadaten in strukturierter Form bereitgestellt 
werden. Dies sind insbesondere Suchdienste, Darstellungsdienste, Downloaddienste und 
Transformationsdienste. 
 
Geodatenhaltende Stelle                                                   _ 
(Begriff aus dem Landesgeodatenzugangsgesetz) Geodatenhaltende Stellen nach dem 
LGeoZG sind die Landesregierung und andere Stellen der öffentlichen Verwaltung ein-
schließlich öffentlich beratender Gremien sowie natürliche oder juristische Personen des 
Privatrechts, soweit sie öffentliche Aufgaben wahrnehmen oder öffentliche Dienstleistungen 
erbringen und dabei der Kontrolle der öffentlichen Hand unterliegen. 
 
Geodatensatz 
Identifizierbare Sammlung von logisch zusammengehörigen Geodaten. 
 
Geodatenthema 
Gesamtheit der Geodaten zu einem fachlichen Thema. Der Begriff wird häufig im INSPIRE-
Kontext verwendet. Die Anhänge I bis III der Richtlinie („Themen“ oder „Annexthemen“) be-
nennen die Geodatenthemen im Geltungsbereich der INSPIRE-Richtlinie. 
 
Geofachdaten 
Fachdaten mit Raumbezug, die für einen spezielle Anwendung in einem Fachbereich erfasst 
wurden (vgl. Geobasisdaten). 
 
Geoinformationen 
Geoinformationen sind Informationen über Objekte und Sachverhalte mit Raumbezug. Sie 
werden in Form von Geodaten elektronisch gespeichert. Geoinformationen werden durch 
Auswertung und Interpretation von Geodaten gewonnen. Die Unterscheidung Geodaten / 
Geoinformationen ist eher wissenschaftlicher Natur, im täglichen Sprachgebrauch werden 
beide Begriffe häufig synonym verwendet. 
 
Geoinformationsressourcen 
Eine Ressource (frz. la ressource „Mittel, Quelle“, von lat. resurgere, „hervorquellen“) ist ein 
Mittel, eine Handlung zu tätigen oder einen Vorgang ablaufen zu lassen. Eine Ressource 
kann ein materielles oder immaterielles Gut sein. Unter Geoinformationsressource wird die 
Gesamtheit der im Geoportal angebotenen Mittel/Funktionen (Geodaten, Geoadatendienste, 
Metadaten, Geoanwendungen) verstanden. 
 
Geoobjekt 
s. Objekt 
 
Geoportal 
(„Portal“ = Pforte, Eingang) Ein Zugangspunkt bzw. eine Website zur Erschließung von Geo-
informationen über das Internet. 
Legaldefinition nach dem Landesgeodatenzugangsgesetz: „Ein Geoportal ist eine Kommuni-
kations-, Transaktions- und Interaktionsplattform, die über Geodatendienste und weitere 
Netzdienste den Zugang zu Geodaten ermöglicht.“ 
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Georeferenzierung 
Durch den Vorgang der Georeferenzierung wird die Lage räumlicher Objekte in einem defi-
nierten Bezugssystem beschrieben, i.d.R. durch Koordinaten in einem geodätischen Koordi-
natenreferenzsystem (direkte Georeferenzierung) oder durch Bezug auf andere nicht-
geodätische Bezugssyteme wie Postleitzahlbereiche, administrative Einheiten o.ä. (indirekte 
Georeferenzierung). 
 
GIS (Geoinformationssystem, Geographisches Informationssystem)                           _ 
Rechnergestütztes Informationssystem, das aus Hardware, Software, Daten und den An-
wendungen besteht. Mit ihm können raumbezogene Daten digital erfasst und redigiert, ge-
speichert und reorganisiert, modelliert und analysiert sowie alphanumerisch und grafisch 
präsentiert werden. 
 
GMES (Global Monitoring for Environment and Security) 
(deutsch: Globale Umwelt- und Sicherheitsüberwachung) ist eine im Jahre 1998 gemeinsam 
von der Europäischen Kommission (EU) und der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) 
gegründete Initiative. Sie zielt darauf ab, auf der Grundlage von modernen Erdbeobach-
tungs- und Informationstechnologien ein nachhaltiges und unabhängiges europäisches Beo-
bachtungssystem zu schaffen. 
 
GSDI (Global Spatial Data Infrastructure)                                                                 _ 
Eine weltweite nichtstaatliche Organisation, der weitere Organisationen, Behörden, Firmen, 
wissenschaftliche Einrichtungen und Privatpersonen beitreten können. Zweck von GSDI ist 
es, internationale Zusammenarbeit anzuregen, um die Entwicklung lokaler, nationaler und 
internationaler Geodateninfrastrukturen zur Lösung sozialer, wirtschaftlicher und umweltpoli-
tischer Fragen zu fördern. 
 
Harvesting 
(englisch: Ernten) Prinzipiell gibt es zwei Ansätze, verteilt liegende Daten zum Zwecke der 
Recherche über eine gemeinsame Schnittstelle zusammenzuführen: Die verteilte Suche und 
das Harvesting. Bei der verteilten Suche werden die eigentlichen Datenquellen im Moment 
der Nutzeranfrage gleichzeitig durchsucht. Die Ergebnisse werden ohne Zwischenspeiche-
rung unmittelbar präsentiert. Dabei müssen die Suchparameter in die jeweiligen Suchspra-
chen der Datenanbieter übersetzt werden. Klassische Vertreter dieses Ansatzes sind Meta-
datensuchmaschinen. Dagegen ist das Harvesting ein asynchrones Verfahren, bei dem die 
verfügbaren bzw. relevanten Daten zunächst regelmäßig eingesammelt, aufbereitet und an-
schließend in einer zentralen Datenbank gespeichert werden. Die eigentlichen Suchanfragen 
von Benutzern werden dann ausschließlich an diese zentrale Datenbank gerichtet. 
 
Hosting 
(engl. etwa "beherbergen") Physikalische Haltung von Daten bei einer anderen Stelle 
(Dienstleister, Provider) als der fachlich für die Datenhaltung verantwortliche Stelle. 
 
INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European Community)               _ 
INSPIRE ist eine Initiative der europäischen Kommission mit dem Ziel, eine Geodateninfra-
struktur in der Europäischen Gemeinschaft zu schaffen. Die EG-Richtlinie 2007/2/EC vom 
14. März 2007, in Kraft seit dem 15. Mai 2007, verpflichtet die Mitgliedsstaaten, stufenweise 
interoperable Geodaten bereitzustellen. Die Verpflichtung, Daten verfügbar zu machen, gilt 
nur für bereits vorhandene und in digitaler Form vorliegende Geodaten; die Richtlinie fordert 
nicht die Neuerfassung von bisher nicht digital vorliegenden Geodaten. 
 
Interoperabilität 
Fähigkeit zur Zusammenarbeit ursprünglich autonomer Systeme. Nach der Definition in der 
INSPIRE-Richtlinie bezeichnet Interoperabilität „im Falle von Geodatensätzen ihre mögliche 
Kombination und im Falle von Diensten ihre mögliche Interaktion ohne wiederholtes manuel-
les Eingreifen und in der Weise, dass das Ergebnis kohärent ist und der Zusatznutzen der 
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Datensätze und Datendienste erhöht wird“ (vgl. auch semantische bzw. syntaktische Intero-
perabilität). 
 
ISO, ISO-Normen                                                  _ 
Normen, die von Mitgliedern der Internationalen Organisation für Normung (kurz ISO – engl. 
„International Organization for Standardization) in sogenannten Technical Committees (TC) 
im Rahmen eines mehrstufigen Entwicklungsprozesses erstellt werden. Die Normen der ISO 
Normenfamilie 19100 bilden die Grundlage für den Bereich der Geoinformation und Geoin-
formatik. Das zuständige Technical Committee ist das TC 211 “Geographic Information / Ge-
omatics”. Diese Normenfamilie spezifiziert Methoden, Werkzeuge und Dienste zur Geoda-
tenverarbeitung (einschließlich Definition und Beschreibung), zum Erwerb, zur Verarbeitung, 
Analyse, Zugriff und der Übertragung von Daten in elektronischer Form zwischen unter-
schiedlichen Benutzern, Systemen und Orten. Die Nutzung der ISO-Dokumente unterliegt 
einer Schutzgebühr. 
 
IuK (Information und Kommunikation)                                     _ 
Zusammenfassender Begriff für die menschlichen Fähigkeiten der Informationsverarbeitung 
und Kommunikation (Austausch von Informationen). In der Praxis meist als Synonym für In-
formationstechnologie (IT) bzw. Elektronische Datenverarbeitung (EDV, DV) verwendet. 
 
Joint Research Center (JRC) / Gemeinsame Forschungsstelle (GFS)                            _ 
Großforschungseinrichtung und zugleich eine der Generaldirektionen der Europäischen 
Kommission, die die europäische Politik durch technisch-wissenschaftliche Dienstleistungen 
unterstützt. Sie ist dem Kommissar für Wissenschaft und Forschung zugeordnet. 
 
KA UIS                                                          _ 
Koordinierungsausschuss Umweltinformationssystem Baden-Württemberg 
 
Kapazität 
im Zusammenhang mit Diensten die Höchstmenge gleichzeitiger Dienstanfragen, die mit 
garantierter Leistung bearbeitet werden 
 
Katalog 
Eine übersichtliche, meist nach bestimmten Strukturen gegliederte, listenmäßig darstellbare 
Anordnung von Informationen. In der Geoinformatik häufig als Kurzform für Metadatenkata-
loge verwendet. 
 
Katalogdienst 
s. Web Catalogue Service 
 
KoopA ADV (Kooperationsausschuss Automatisierte Datenverarbeitung)                    _ 
Im KoopA ADV werden Einsatz der Informations- und Kommunikationstechniken (IT) und 
wichtige IuK-Vorhaben in der öffentlichen Verwaltung abgestimmt. Diesem Gremium gehö-
ren der Bund, die Bundesländer und die drei kommunalen Spitzenverbände an. 
 
Koordinatentransformationsdienst 
s. WCTS 
 
Leistung 
im Zusammenhang mit Diensten das Mindestniveau, ab dem ein Ziel als erreicht angesehen 
werden kann; es verdeutlicht, wie schnell eine Anfrage innerhalb eines Dienstes bearbeitet 
werden kann (vgl. Performance) 
 
LGeoZG (Landesgeodatenzugangsgesetz)                                 _ 
Gesetz in Baden-Württemberg zur Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie in Landesrecht. 
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LGL (Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung)                                      _ 
Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, am 01.01.2009 
aus der Fusion des Landesvermessungsamts mit der Abteilung 8 des Regierungspräsidiums 
Stuttgart, Landesamt für Flurneuordnung, hervorgegangen. 
 
LGL-Shop 
Internet-Vertriebsplattform für die Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters und der Lan-
desvermessung sowie kartographischer Produkte beim LV bzw. LGL (www.lv-bw.de) 
 
LGRB 
Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau im Regierungspräsidium Freiburg 
 
LSA (Landessystemausschuss)                                          _ 
Der Landessystemausschuss ist vor allem verantwortlich für die ressortübergreifende Koor-
dinierung des Einsatzes der Informations- und Kommunikationstechnik in der Landesverwal-
tung Baden-Württembergs. Ihm gehören der Landessystembeauftragte (Ministerialdirektor 
des Innenministeriums, Vorsitz), die für Informations- und Kommunikationstechnik, allgemei-
ne Organisation, Haushalt, Neue Steuerung und Personalwesen zuständigen Abteilungslei-
ter der Ministerien und der Leiter der Stabsstelle an für Verwaltungsreform im Innenministe-
rium an. Die Geschäftsführung liegt bei der Stabsstelle. 
 
LUBW 
Landesanstalt für Umwelt, Naturschutz und Messungen Baden-Württemberg 
 
LV (Landesvermessungsamt Baden-Württemberg)                                                _ 
s. LGL 
 
Metadaten 
Beschreibende Daten, die für die Recherche, die Dokumentation, die Beurteilung und Nut-
zung der eigentlichen Ressourcen (Daten, Dienste, Anwendungen) geeignet sind. Metadaten 
zur Beschreibung von Geodaten und Geoanwendungen sind über die ISO-Norm 19115 
standardisiert. Die Beschreibung von Geodatendiensten ist zusätzlich in der ISO-Norm 
19119 geregelt. Metadaten können auf unterschiedlichen Informationsniveaus bestehen und 
ganze Datenbestände oder auch einzelne Objektarten beschreiben. 
 
Metadatenelement 
Diskrete Metadateneinheit nach ISO 19115. 
 
Metadatenkatalog 
Ein Metadatenkatalog umfasst Metadaten, die auf Grundlage eines Metadatenprofils struktu-
riert sind. Metadatenkataloge können aus mehreren Metadatenkatalogen zusammengesetzt 
bzw. verknüpft sein, d.h. Metadaten über Katalogdienste aus anderen Metadatenkatalogen 
beziehen. 
 
Metadatenprofil 
Applikationsprofil für die Metadatenbeschreibung, das die Struktur der einzelnen Datensätze 
eines Metadatenkatalogs festlegt. 
 
Metadatensatz 
ein Datensatz im Metadatenkatalog. 
 
MIS (Metadateninformationssystem)                                           _ 
Rechnergestütztes Informationssystem, mit dem Metadaten digital erfasst und redigiert, ge-
speichert und reorganisiert, modelliert und analysiert sowie präsentiert und exportiert werden 
können. 
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MLR 
Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum Baden-Württemberg, federführendes Res-
sort für das Thema Geodateninfrastruktur und oberste Vermessungsbehörde (Aufsichtsbe-
hörde für das LGL). 
 
Modelltransformationsdienst 
Transformationsdienst, der Geodaten von einem Quell- in ein Zieldatenmodell abbildet. Sol-
che Dienste werden notwendig, wenn Geodaten aus unterschiedlichen Quelldatenmodellen 
(z.B. im Kontext von INSPIRE) zusammengeführt werden. 
 
Monitoring 
Überbegriff für alle Arten der unmittelbaren systematischen Erfassung, Beobachtung oder 
Überwachung eines Vorgangs oder Prozesses mittels technischer Hilfsmittel oder anderer 
Beobachtungssysteme. 
 
NAS (Normbasierte Austauschschnittstelle)                                                                     _ 
Datenaustauschschnittstelle, die im Rahmen des AAA-Konzepts von der AdV definiert wur-
de. Sie löst BGRUND und EDBS ab. 
 
Netzdienst 
Dienst zur Kommunikation, Transaktion und Interaktion. Geodatendienste gehören zu den 
Netzdiensten. Begriff bezieht Bedeutung aus der Definition in der INSPIRE-Richtlinie, im 
technischen Umfeld werden meist die synonymen Begriffe Webdienst bzw. Webservice ver-
wendet. 
 
NGDB (Nationale Geodatenbasis)                                                         _   
Geodatenbasis der GDI-DE. Nach dem Beschluss der E-Government-Staatssekretäre soll 
sie alle Geodaten, die zur Erledigung gesetzlich vorgeschriebener Aufgaben, zur Unterstüt-
zung modernen Verwaltungshandelns und der wirtschaftlichen Entwicklung sowie der For-
schung benötigt werden, umfassen. Sie bedarf noch der Definition und Implementierung in 
den Ländern. 
 
Norm 
Normen dienen der Standardisierung verschiedenster Bereiche menschlichen Wirkens. Eine 
Norm ist im Zusammenhang mit der Informationsverarbeitung die Festlegung von Eigen-
schaften technischer Einheiten wie Systemelementen, Schnittstellen, Prozessen und ande-
ren Verfahren, die durch eine Normierungsorganisation (z.B. ISO, CEN, DIN) verabschiedet 
wurde (englisch: „de jure standard“). Normen basieren daher, im Unterschied zu (sonstigen 
bzw. Industrie-) Standards, auf einem breiten Konsens. 
 
Objekt 
Materieller oder immaterieller Gegenstand der fachlichen Realität, der eindeutig identifizier-
bar und durch Abstraktion auf seine relevanten Eigenschaften beschränkt ist (in der Informa-
tik: Instanz). 
 
Objektart 
Zusammenfassende Bezeichnung für eine Klasse von gleichartigen Objekten. Für jede Ob-
jektart werden im Objektartenkatalog alle erlaubten Eigenschaften festgelegt. Diese Festle-
gungen gelten dann uneingeschränkt für alle Objekte dieser Art. Jedes Objekt gehört zu ge-
nau einer Objektart (in der allgemeinen Informatik: Klasse). 
 
OGC (Open Geospatial Consortium)                                                                 _ 
(OGC, ehemals Open GIS Consortium) Eine 1994 gegründete gemeinnützige Organisation 
nach US-Recht, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Entwicklung von raumbezogener Informa-
tionsverarbeitung auf Basis allgemeingültiger Standards zum Zweck der Interoperabilität 
festzulegen. Dabei soll eine globale Infrastruktur für Geodaten geschaffen und eine von 
Software und Datenformat unabhängige Nutzbarkeit erreicht werden. Durch die Arbeit des 
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OGC wurden Spezifikationen für interoperable Softwarelösungen entwickelt und Dienste 
(Services) definiert. Mitglieder des OGC sind Regierungsorganisationen, private Hersteller 
und Anbieter von Geoinformationssystemen sowie Universitäten. Die OGC-Standards wer-
den frei und kostenlos veröffentlicht. 
 
OK (Objektartenkatalog)                                                                          _ 
Ein Objektartenkatalog führt für alle Objektarten mit ihren Festlegungen aus fachlicher Sicht 
mit ihren Attributen und Relationen abschließend auf. 
 
Performance 
Vermögen eines Datenverarbeitungssystems, Aufgaben allgemein (Funktionalität) oder auf 
bestimmte Weise (schnell, gleichzeitig, ununterbrochen usw.) auszuführen (vgl. Leistung) 
 
Profil 
s. Applikationsprofil 
 
Raumbezogene Daten                                                                              _ 
s. Geodaten 
 
Raumbezogenes Informationssystem                                                _ 
s. GIS 
 
Rechtemanagement 
(digital rights management) Infrastruktur aus technischen Funktionalitäten, um den Zugang 
zu Diensten zu kontrollieren und Mittel für diesen Zugang unter den Nutzungsbedingungen 
bzw. Geschäftsmodellen des Betreibers anzubieten. 
 
Register 
Nach ISO 19135 definiert als ein Datenbestand, der Schlüsselbegriffe für Sachverhalte sowie 
dazugehörige Beschreibungen enthält. Register werden üblicherweise benutzt, um häufig 
benötigte einheitliche Sachverhalte strukturiert abzulegen und für eine Vielzahl von Nutzern 
bereitzustellen. 
 
Registry 
Informationssysteme, in dem Register gehalten, aktualisiert und ausgewertet werden. Das 
GDI-DE-Modellprojekt „Registry GDI-DE“ widmet sich derzeit der Konzeption einer gemein-
samen Registry für die GDI-DE. 
 
RIPS (Räumliches Planungs- und Informationssystem)                                              _ 
RIPS ist ein wesentlicher Bestandteil des Umweltinformationssystems Baden-Württemberg 
(UIS BW). Schwerpunkt von RIPS ist der Aufbau einer anwenderfreundlichen und robusten 
Geodateninfrastruktur für das ressortübergreifende UIS, die Aufbereitung und Bereitstellung 
von Geodaten und Diensten, die Unterstützung beim Einsatz von GIS-Programmen aller 
UIS-Anwender und Dienststellen sowie die Bereitstellung eines Regelwerks für die Geoda-
tenverarbeitung im Umweltbereich. 
 
RIPS-OK (RIPS-Objektartenkatalog)                                                                                 _ 
Katalog, in dem sämtliche in das RIPS einbezogene Objektarten dokumentiert sind. Zu den 
für einen Objektartenkatalog üblichen Festlegungen aus fachlicher Sicht treten beim RIPS-
OK technische und statistische Parameter, Zuständigkeitsregelungen sowie weitere Metada-
ten hinzu. Der RIPS-OK wird in Form eines Metadatenkatalogs nach ISO 19115 geführt. 
 
Sachdaten 
Sachdaten geben den thematischen Inhalt eines raumbezogenen Objekts wieder und stellen 
somit die Klasse der nicht raumbezogenen Daten dar. Hiermit können verschiedene themati-
sche Zuordnungen eines raumbezogenen Objekts beschrieben werden. Andere Bezeich-



Gesamtkonzeption GDI-BW Version 1.0 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

- 121 - 

nungen für Sachdaten sind mit den Begriffen Attribut, thematische Daten oder auch alpha-
numerische Daten gegeben. 
 
SAGA (Standards und Architekturen für E-Government-Anwendungen)                       _ 
SAGA ist ein umfangreiches Dokument, das Standards, Technologien, Architekturen und 
Methoden für E-Government-Anwendungen in der Bundesverwaltung qualifiziert, evaluiert 
und klassifiziert sowie Empfehlungen für deren Anwendung gibt. SAGA wird über die Bun-
desverwaltung hinaus angewandt, z.B. orientiert sich auch Baden-Württemberg an SAGA.  
 
Schema 
Eine formale Beschreibung der Struktur von Daten. 
 
Schematransformation 
s. Modelltransformationsdienst 
 
Schnittstelle 
(englisch Interface = „Grenzfläche“) Der Teil eines Systems, der der Kommunikation dient. Er 
beschreibt bildhaft die Eigenschaft eines Systems als „Black Box", von der nur die „Oberflä-
che“ sichtbar ist, und daher auch nur darüber eine Kommunikation möglich ist. Zwei benach-
barte „Black Boxes" können nur miteinander kommunizieren, wenn ihre Oberflächen „zu-
sammenpassen“. 
 
Semantische Interoperabilität                                                               _ 
führt dazu, dass eine Information von verschiedenen funktionalen Einheiten gleich interpre-
tiert wird. 
 
Service 
s. Dienst 
 
Service-Bus 
Kommunikationsinfrastruktur zum Austausch von Daten zwischen verschiedenen Systemen, 
die speziell auf die Anforderungen einer SOA ausgelegt ist. Ein Service-Bus in der GDI er-
laubt die Anbindung von Geoanwendungen an Netzdienste unter Nutzung standardisierter 
Schnittstellen. 
 
service-bw 
Mit dem Verwaltungsportal service-bw wird seit 2003 eine eGovernment-Plattform für Bürger, 
Unternehmen und die Verwaltungen im Internet angeboten. Es wird durch das Innenministe-
rium Baden-Württemberg, Stabsstelle für Verwaltungsreform, betreut und weiterentwickelt. 
Das Portal ist ein Erschließungsportal, das den Nutzern die Verwaltung grundsätzlich ohne 
Kenntnis der fachlichen und örtlichen Zuständigkeit insbesondere über Stichwortverzeichnis, 
Behördenwegweiser und Verfahrensbeschreibungen erschließt. service-bw bündelt zudem 
mit einer bürgerorientierten Themenaufbereitung nach dem Lebenslagenprinzip die jeweils 
wesentlichen Informationen über öffentliche Stellen und Behörden sowie über die öffentli-
chen Dienstleistungen. 
 
Shape 
weitverbreitetes, von der Firma ESRI entwickeltes Dateiformat für Geodaten. 
 
SOA (Serviceorientierte / Dienstebasierte Architektur)                                                _ 
Ein Ansatz der Informationstechnik, um Dienste systematisch zu strukturieren und zu nutzen. 
Über syntaktisch und semantisch eindeutig spezifizierte Schnittstellen bzw. Dienste werden 
Dienstleistungen für andere Systeme erbracht und Dienstleistungen von anderen Systemen 
genutzt. Die Komplexität und die inneren Strukturen der Systeme werden vor dem Nutzer 
einer Dienstleistung verborgen. Die Dienste sind dezentral angelegt und funktionieren jeweils 
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grundsätzlich voneinander unabhängig. In der SOA werden die Dienste lose gekoppelt, d.h. 
die einzelnen unabhängigen Dienste werden erst im Kontext eines Anwendungsfalls mitein-
ander verwendet. 
 
Spezifikation 
Eine Spezifikation ist eine formale Beschreibung der Implementierung eines Produkts oder 
Systems. Spezifikationen werden eingesetzt, um Merkmale und Anforderungen zu definie-
ren, die das Produkt erfüllen muss (in der Geoinformatik insbesondere für Schnittstellen und 
Dienste). Normen, Standards und Applikationsprofile werden hier als Spezifikationen unter-
schiedlicher Detaillierungstiefe verstanden. 
 
StA UIS (Ständiger Ausschuss Umweltinformationssysteme)                                          _ 
Der StA UIS dient der Schaffung von zweckdienlichen, breiten und verlässlichen Informati-
onsgrundlagen für die Umweltverwaltungen in Bund und Ländern und der Harmonisierung 
von Umweltdaten und -informationen bzw. des Zugangs zu Umweltinformationen sowie Er-
arbeitung der daraus resultierenden Anforderungen aus der Sicht der Umweltinformations-
systeme. Der Ausschuss ist den Organisationsstrukturen der Umweltministerkonferenz 
(UMK) zugeordnet. 
 
Standard 
Ein Standard ist ein breit akzeptiertes und angewandtes Regelwerk (englisch: „de facto stan-
dard“). Er wird meist nur von einer Institution erzeugt, d.h. es existiert dafür, anders als in der 
Normung, kein Abstimmungsgremium vergleichbar ISO oder DIN. Die Verbindlichkeit eines 
Standards geht oft nicht über eine einzelne Organisation hinaus. Ein Standard wird nicht 
offiziell international herausgegeben, wie dies bei Normen der Fall ist. Einen regulären Ab-
lauf der Entstehung wie in der Normung gibt es nicht. 
 
Suchdienste 
Dienste, die es ermöglichen, auf der Grundlage des Inhalts entsprechender Metadaten nach 
Geodaten und Geodatendiensten zu suchen und den Inhalt der Metadaten anzuzeigen 
 
Syntaktische Interoperabilität                                                          _ 
(auch: „technische Interoperabilität“) ist die Fähigkeit von funktionalen Einheiten (typischer-
weise Softwarekomponenten), Informationen und Funktionen ohne Zwischenverarbeitungs-
schritte auszutauschen. 
 
System 
Gesamtheit von Elementen, die so aufeinander bezogen sind und in einer Weise wechsel-
wirken, dass sie als eine aufgaben-, sinn- oder zweckgebundene Einheit angesehen werden 
können und sich in dieser Hinsicht gegenüber der sie umgebenden Umwelt abgrenzen. 
 
Thesaurus 
Thesauri sind strukturierte Sammlungen von Begriffen, die ein Fachgebiet abdecken. Sie 
können auch mehrsprachig angelegt sein. Ein Thesaurus kann die Recherche z.B. über 
Schlüsselwörter unterstützen. 
 
TIFF (Tagged Image File Format)                                                                     _ 
Dateiformat zur Speicherung von Bilddaten. 
 
Transformationsdienste 
Dienste zur Umwandlung von Geodatensätzen, um Interoperabilität zu erreichen. 
 
UIS BW (Umweltinformationssystem Baden-Württemberg)                                               _ 
Das UIS ist der informationstechnische, fachliche, organisatorische und personelle Rahmen 
für die Bereitstellung von Umweltdaten und die Bearbeitung von Aufgaben mit Umweltbezug 
in den Verwaltungen des Landes und des kommunalen Bereichs in Baden-Württemberg. Es 
besteht aus zahlreichen Einzelkomponenten. 
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UNSDI (United Nations Spatial Data Infrastructure)                                            _ 
Die Vereinten Nationen unterstützen mit dem Vorhaben UNSDI die Entwicklung institutionel-
ler und technischer Mechanismen, um Konformität von Geodaten und Geoinformationssys-
temen für die Bedürfnisse ihrer Organe und Teilorganisationen herzustellen und die Entwick-
lung von Geodateninfrastrukturen in ihren Mitgliedstaaten zu fördern. 
 
Verfügbarkeit 
Wahrscheinlichkeit, dass ein Dienst oder eine Anwendung zur Verfügung steht. 
 
Verortungsdienste 
Dienste zur Georeferenzierung von Texten mit Raumbezug (Verwaltungseinheiten, Ortsna-
men, Adressen u. ä.). 
 
Verwaltungsstrukturreform 
Die Verwaltungsstrukturreform („Große Verwaltungsreform“) in Baden-Württemberg wurde 
durch das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz (VRG) vom 01.07.2004 beschlossen und ist 
am 01.01.2005 in Kraft getreten. Sie schloss fast alle Verwaltungsbereiche und –ebenen der 
Landesverwaltung ein und sah den Abbau von ca. 350 der bestehenden 450 Sonderbehör-
den vor. In der Regel wurden die Landesoberbehörden und die höheren Sonderbehörden in 
die 4 Regierungspräsidien und die unteren Sonderbehörden in die 35 Landratsämter und 9 
Bürgermeisterämter der kreisfreien Städte integriert. 
 
Viewer 
Graphische Benutzerschnittstelle zur bildschirrmgebundenen Präsentation von Geodaten in 
Kartenform. Ein Viewer hat im Gegensatz zum „Editor“ grundsätzlich nur Lesezugriff. 
 
W3C (World Wide Web Consortium)                                                                                   _ 
Gremium zur Standardisierung das World Wide Web betreffender Techniken. Beispiele für 
bisher vom W3C verabschiedete (de-facto-)Standards sind HTML, XML, CSS und SVG. 
 
WCS (Web Coverage Service)                                                 _ 
OGC-Dienst zum Zugriff auf feldbasiert modellierte Geodaten. 
 
WCTS (Web Coordinate Transformation Service)                                                           _ 
Transformationsdienst, der über andere Geodatendienste abgerufene Geodaten auf Grund-
lage von festgelegten Transformationsparametern zwischen verschiedenen Koordinatenrefe-
renzsystemen zur Laufzeit der Anfrage umrechnet. Notwendig ist dieser Service, wenn Geo-
daten mit unterschiedlichem Raumbezug zusammengeführt werden. Geplanter OGC-
Standard, der noch nicht verabschiedet ist. 
 
Web Catalogue Service (CSW)                                                                  _ 
OGC-Dienst zum Zugriff auf Metadaten zu Geodaten und Geodatendiensten. 
 
Webdienst 
s. Netzdienst 
 
Webservice 
s. Netzdienst 
 
WFS (Web Feature Service)                                               _ 
OGC-Dienst zum Zugriff auf vektorielle Geodaten. 
 
WFS-G (Web Gazetteer Service)                                                                   _ 
Profil des WFS. Er ermöglicht die Zuordnung von geographischen Namen (indirekte Geore-
ferenzen) zu Geoobjekten (Features) über Koordinaten (direkte Georeferenzen). 
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WGS 84 (World Geodetic System 1984)                                                             _ 
Geodätisches Koordinatenreferenzsystem, das die geodätische Grundlage des GPS-
Systems darstellt. 
 
WIBAS (Informationssystem Wasser, Immissionsschutz, Boden, Abfall, Arbeitsschutz) 
Teilvorhaben des UIS BW zur IuK-Unterstützung der Verwaltungsbereiche Gewerbeaufsicht 
und Wasserwirtschaft. 
 
WIBAS-OK (WIBAS-Objektartenkatalog)                                                           _ 
Objektartenkatalog des WIBAS, vgl. RIPS-OK 
 
WMS (Web Map Service)                                                                                                    _ 
OGC-Dienst zur Ausgabe von Karten und kartenähnlichen Repräsentationen (Bilddaten) von 
Geodaten. 
 
WPOS (Web Pricing and Ordering Service)                                                          _ 
Der WPOS dient dem schnellen und einfachen Erwerb von Geodaten. Es umfasst alle Berei-
che des Online-Vertriebs wie Preise, Bestellung und Auslieferung. 
 
WTS (Web Terrain Service)                                                               _ 
Der WTS soll die dreidimensionale Visualisierung von Geodaten ermäglichen. Geplanter 
Standard, der derzeit noch von der OGC diskutiert wird. WTS soll auf WMS, WCS, WFS und 
SLD zugreifen. 
 
XML (eXtensible Markup Language                                                                  _ 
Offener Standard des W3C, welcher für die Definition, Validierung und den Austausch von 
Dokumentenformaten in Web entworfen wurde. XML-Dokumente sind Textdateien. Diese 
enthalten zunächst nur den Inhalt eines Dokuments und können mit beliebigen Texteditoren 
oder speziellen XML-Editoren (z.B. XML Spy) geschrieben werden. 
 
XÖV (Standards für den elektronischen Datenaustausch in der öffentlichen Verwal-
tung) 
Auf der Syntax XML basierte fachliche Standards für den elektronischen Datenaustausch in 
der öffentlichen Verwaltung. Sie werden von Bund, Ländern und Kommunen in den bundes-
weiten IuK- bzw. E-Government-Gremien abgestimmt. 
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A 3  Quellen- und Fundstellenverzeichnis 
 

AdV 2007:                                                             _ 
Richtlinie über Gebühren für die Bereitstellung und Nutzung von Geobasisdaten der 
Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV-
Gebührenrichtlinie) vom 11. Dezember 2007 (http://www.adv-online.de/) 

 
BGBl/BDSG: 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 
2003 (BGBl. I S. 66), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. August 2009 (BGBl. I S. 2814) 
 
BGBl/GeoZG: 
Gesetz über den Zugang zu digitalen Geodaten (Geodatenzugangsgesetz – GeoZG) 
vom 10. Februar 2009 (BGBl. I S. 278) 
 
BGBl/IWG: 
Informationsweiterverwendungsgesetz (IWG) vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2913) 
 
BGBl/IT-NetzG: 
Gesetz über die Verbindung der informationstechnischen Netze des Bundes und der 
Länder – Gesetz zur Ausführung von Artikel 91c Absatz 4 des Grundgesetzes – (IT-NetzG) 
vom 10. August 2009 (BGBl. I S. 2706). 

 
BGBl/UIG: 
Umweltinformationsgesetz (UIG) vom 22. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3704) 
 
BGBl/UrhG: 
Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz - UrhG) 
vom 9. September 1965 (BGBl. I S. 1273), zuletzt geändert durch Artikel 83 des Gesetzes 
vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586)  

 
BGBl/UWG: 
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) vom 3. Juli 2004 (BGBl. I S. 1414), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2413)  

 

BMI/SAGA 2008: 
Standards und Architekturen für E-Government-Anwendungen (SAGA) Version 4.0 vom 
März 2008, herausgegeben vom Bundesministerium des Innern  
(http://www.cio.bund.de/cln_102/DE/Standards/SAGA/saga_inhalt.html) 
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CEN/TC287 2007:                                                                            _ 
Geoinformation - Normen, Spezifikationen, technische Berichte und Leitfäden zur Ein-
führung von Geodateninfrastrukturen; Deutsche Fassung CEN/TR 15449:2006,  
DIN-Fachbericht CEN/TR 15449:2007-02, Bezug über Beuth Verlag GmbH, Berlin 
 
EU/INSPIRE-RL 2007:                                                                   _ 
Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2007 
zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft  
(INSPIRE); Amtsblatt der Europäischen Union L 108/1 vom 14. April 2007  
(http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm) 
 
EU/PSI-RL 2007:                                                              _ 
Richtlinie 2003/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. November 
2003 über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors; Amts-
blatt der Europäischen Union L 345/90 vom 31. Dezember 2003  
(http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm) 
 
EU/UI-RL 2003:                                                                  _ 
Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 
2003 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und zur Aufhebung 
der Richtlinie 90/313/EWG des Rates; Amtsblatt der Europäischen Union L 41/26 vom 
14. Februar 2003 (http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm) 
 
EU/INSPIRE-TA 2007:                                                  _ 
INSPIRE Technical Architecture – Overview, Herausgeber Drafting Teams “Data Specifi-
cations”, “Network Services” und “Metadata”, Stand 16. November 2007 
(http://inspire.jrc.ec.europa.eu/) 
 
EU/INSPIRE-WP 2007:                                                   _ 
INSPIRE Work Programme Transposition Phase 2007-2009, Herausgeber Europäische 
Kommission, Stand 16. Mai 2007 (1http://inspire.jrc.ec.europa.eu/) 
 
EU/INSPIRE-NSA 2008:                                                   _ 
INSPIRE Network Services – Overview, Herausgeber Drafting Team “Network Services”, 
Stand 19. Juli 2008 (1http://inspire.jrc.ec.europa.eu/) 
 
EU/VOMD 2008:                                                   _ 
Verordnung (EG) Nr. 1205/2008 der Kommission vom 3. Dezember 2008 zur Durchfüh-
rung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsicht-
lich Metadaten, Amtsblatt der Europäischen Union L 326/12 vom 4. Dezember 2008, berich-
tigt im Amtsblatt der Europäischen Union L 328/83 vom 15. Dezember 2009  
(http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm) 
 
EU/VOND 2009:                                                 _ 
Verordnung (EG) Nr. 976/2009 der Kommission vom 19. Oktober 2009 zur Durchfüh-
rung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsicht-
lich der Netzdienste, Amtsblatt der Europäischen Union L 274/9 vom 20. Oktober 2009 
(http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm) 



Gesamtkonzeption GDI-BW Version 1.0 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

- 127 - 

EU/EÜB 2009:                                                   _ 
Entscheidung der Kommission vom 5. Juni 2009 zur Durchführung der Richtlinie 
2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Überwachung 
und Berichterstattung, Amtsblatt der Europäischen Union L 148/18 vom 11. Juni 2009 
(http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm) 
 
GABl/IM 2004:                                                   _ 
Bekanntmachung des Innenministeriums über die Richtlinien der Landesregierung für 
den Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) in der Landesverwal-
tung ( E-Government-Richtlinien Baden-Württemberg 2005) vom 8. Juni 2004 (GABl. 
S. 510) 
 
GABl/IM 2009:                                                   _ 
Bekanntmachung des Innenministeriums über die Standards des E-Government-
Konzepts Baden-Württemberg vom 10. Dezember 2008 (GABl. 2009, S. 2) 
 
GBl/GebVO MLR:                                                   _ 
Verordnung des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum über die Festset-
zung der Gebührensätze für öffentliche Leistungen der staatlichen Behörden in sei-
nem Geschäftsbereich (Gebührenverordnung MLR - GebVO MLR) vom 14. Februar 
2007 (GBl. S. 146)  
 
GBl/LDSG: 
Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (Landesdatenschutzgesetz - LDSG) in der 
Fassung vom 18. September 2000 (GBl. S. 648)1, zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. 
November 2008 (GBl. S. 387) 
 
GBl/LGebG: 
Landesgebührengesetz (LGebG) vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 895), zuletzt geändert 
durch Art. 17 des Gesetzes vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 313, 325) 

 
GBl/LGeoZG: 
Gesetz über den Zugang zu digitalen Geodaten für Baden-Württemberg (Landesgeodaten-
zugangsgesetz - LGeoZG) vom 17. Dezember 2009 (GBl. Nr. 23 S. 802) 

 
GBl/LUIG: 
Landesumweltinformationsgesetz (LUIG) vom 7. März 2006 (GBl. Nr. 3 S. 50) 
 
GBl/KAG: 
Kommunalabgabengesetz (KAG) vom 17. März 2005 (GBl. S. 206), mehrfach geändert 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185, 193) 

 
GBl/VermG: 
Vermessungsgesetz (VermG) vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469, 509) geändert durch Artikel 17 
der 7. Anpassungsverordnung des Innenministeriums vom 25.04.2007 (GBl. S. 252 ff.) 
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GDI-BW/KG 2009:                                                   _ 
Konzeption Geoportal Baden-Württemberg, Version 1.0 vom 23. März 2009, Manage-
mentfassung zum freien Download im Internet (http://www.geoportal-bw.de/spezi_gdi-
bw.html)  
 
GDI-BW/MDP 2009:                                                   _ 
Metadatenprofil GDI-BW, Version 1.0 vom 26. Mai 2009, freier Download im Internet 
(http://www.geoportal-bw.de/spezi_gdi-bw.html)  
 
GDI-DE/AK 2007:                                                   _ 
Architektur der Geodateninfrastruktur Deutschland Version 1.0; Stand 17.08.2007; freier 
Download im Internet 
(http://www.gdi-de.de/de_neu/download/AK/GDI_ArchitekturKonzept_V1.pdf) 
 
GDI-DE/LG 2008:                                                   _ 
Leitfaden für den Aufbau und Betrieb webbasierter Geodienste; 2. Auflage, September 
2008; Bezug über Koordinierungsstelle GDI-DE oder freier Download im Internet 
(http://www.gdi-de.de/de_neu/service/navl_publikationen.html) 
 
GDI-DE/MPR 2008:                                                   _ 
Konzeption zum Modellprojekt „Registry GDI-DE“; freier Download im Internet 
(http://www.gdi-de.org/de_neu/projekte/navl_registry.html) 

 
GDI-DE/NGDB 2009:                                                   _ 
Die Nationale Geodatenbasis der Geodateninfrastruktur Deutschland (NGDB GDI-DE), 
Version 1.0 vom 04.11.2009 (http://www.geoportal-bw.de/spezi_gdi.html) 
 
LUH 2008:                                                   _ 
Forschungs- und Entwicklungsauftrag zum Thema Geoinformation und Datenschutz“ 
(GEODAT); Univ.-Prof. Dr. Nikolaus Forgó et al., Institut für Rechtsinformatik der Leibniz-
Universität Hannover; publiziert vom Deutschen Dachverband für Geoinformation e.V., freier 
Download im Internet (http://www.ddgi.de/) 
 
LV 2007/GV: 
Verwaltungsvereinbarung (...) über den Bezug und die Verwendung der Geobasisda-
ten der Vermessungsverwaltung zur Erledigung öffentlicher Aufgaben (Generalver-
einbarung Geobasisdaten) vom 28. März 2007, weitere Informationen erteilt das LGL Ba-
den-Württemberg (http://www.lgl-bw.de) 

 

LV 2007/RV: 
Rahmenvereinbarung (...) über den Bezug und die Verwendung von Geobasisinforma-
tionen der Vermessungsverwaltung zur Erledigung öffentlicher Aufgaben (Rahmen-
vereinbarung Geobasisinformationen) vom 29. Januar 2007  
(http://www.lv-bw.de/lvshop2/rv/rahmenvereinbarung.html) 
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MLR 2009: 
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum für die 
Bereitstellung und Nutzung von Geobasisdaten (VwVNutzGeo) vom 23. April 2009 - 
Az.: 43-2851/14  

(http://www.lv-bw.de/lvshop2/Produktinfo/wir-ueber-
uns/tipps/nutzungsrecht/VwVNutzGeo_2009.pdf) 

 
ULD 2007:                                                   _ 
Datenschutz und Geoinformationen, Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Technologie (BMWi), Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-
Holstein (ULD); freier Download im Internet  
(https://www.datenschutzzentrum.de/download/Datenschutz-und-Geoinformationen.pdf) 
 
ULD 2008:                                                   _ 
Datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen für die Bereitstellung von Geodaten für 
die Wirtschaft, Gutachten im Auftrag der GIW-Kommission, Unabhängiges Landeszentrum 
für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD); freier Download im Internet 
(https://www.datenschutzzentrum.de/geodaten/datenschutzrechtliche-rahmenbedingungen-
bereitstellung-geodaten.pdf) 
 
UM/RIPS 2006:                                                   _ 
Umweltinformationssystem Baden-Württemberg, Konzeption RIPS 2006, Räumliches 
Informations- und Planungssystem, Herausgeber Umweltministerium Baden-
Württemberg, Universitätsverlag Ulm GmbH 
 
UM/UIS 2006:                                                   _ 
Umweltinformationssystem Baden-Württemberg, RK UIS 06, Rahmenkonzeption 2006, 
Herausgeber Umweltministerium Baden-Württemberg, Universitätsverlag Ulm GmbH  
 
VV GDI-DE 2008:                                                   _ 
Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern zum gemeinsamen Aufbau und 
Betrieb der Geodateninfrastruktur Deutschland (Verwaltungsvereinbarung GDI-DE)  
(http://www.gdi-de.de/de_neu/download/inspire_gesetze/081128_VV_GDI-DE_public.pdf ) 

 
ZfV 2009: 
Schutz des Persönlichkeitsrechts bei der Verarbeitung von Geodaten, in: Zeitschrift für 
Vermessungswesen, Heft 6/2009, 134. Jahrgang, Herausgeber Deutscher Verein für Ver-
messungswesen e. V. – Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement 






